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Der Kommentar

Der Kapitalmarkt und die Glasfaser 
In den letzten Wochen haben sich ei-
ne Reihe von Analysten großer In-
vestmentbanken1 zu Wort gemeldet 
und deutlich gemacht, dass sie ge-
genwärtig weder die Marktbedingun-
gen noch die Rahmenbedingungen 
als günstig ansehen, um Glasfaserin-
vestitionen in einem Umfang durchzu-
führen, wie dies die Realisierung der 
Ziele der Digitalen Agenda der Euro-
päischen Gemeinschaft verlangen 
würde. Noch deutlicher ausgedrückt, 
raten sie den großen Telefongesell-
schaften ab, sich derzeit hier stärker 
zu engagieren und sie prognostizie-
ren, dass dies auch so kommen wird. 
Investitionsvoraussetzung sei erst ei-
ne Verbesserung der Ertragslage der 
Telefongesellschaften. Die Banker 
weisen darauf hin, dass es derzeit 
praktisch kaum eine (zusätzliche) 
Zahlungsbereitschaft für hochleis-
tungsfähige Breitbandanschlüsse 
gibt. Dort wo es Glasfasernetze gibt 
und die Unternehmen das Investiti-
onsrisiko auf sich genommen haben, 
zeigten die Nutzer zudem nur ein be-
grenztes Interesse an den schnellen 
Anschlüssen und bleiben überwie-
gend bei ihren bisherigen DSL- oder 
Kabelanschlüssen. Angesicht von 

und mehr für einen Glasfaseran-
schluss rechnet sich kaum ein Busi-
ness Case für einen großräumigeren 
Glasfaserausbau. Diese Einschät-
zung wird aus den für Analysten typi-
schen (linearen) Rechenmodellen 
abgeleitet. Weiterhin weisen die Ban-
ker darauf hin, dass die Kupfernetze 
mit VDSL und Vectoring aufrüstbar 
und damit zu einem Bruchteil der 
Kosten eines Glasfaseranschlusses 
deutliche Bandbreitenverbesserun-
gen mit dem legacy Kupferan-
schlussnetz erzielbar seien. 

Bei den rechtlich-regulatorischen 
Rahmenbedingungen wird das Zu-
gangserfordernis zu kostenorientier-
ten Preisen bei NGA und damit das 
Grundkonzept der NGA-Empfehlung 
insgesamt beklagt und in Frage ge-
stellt. Wettbewerb kommt dabei in 
den Analysen der Banker kaum vor. 
Die implizite Logik scheint zu sein, 
über Abbau von Wettbewerb die Mar-
gen verbessern, höhere Erlöse erzie-
len und dann wieder mehr Investitio-
nen tätigen. Leitbild und Zielbild 
scheint das enge Oligopol des Wett-
bewerbs zwischen einem Kabelnetz-
betreiber und einem TK-Carrier zu 
sein, wie wir es aus den USA kennen. 
Insgesamt wird das regulatorische 
Risiko beklagt, das jegliche Entschei-
dung über langfristige Investitionen 
erschwere und belaste. Vor diesem 
Hintergrund rechnen sich in betriebs-
wirtschaftlicher Betrachtung Glasfa-
serinvestitionen kaum. Volkswirt-

schaftliche Gründe mögen eine Reihe 
von guten Gründen liefern, diese sei-
en aber zumindest für das Manage-
ment eines börsennotierten Unter-
nehmens, das sich am Kapitalmarkt 
finanziert, nicht entscheidungsrele-
vant. 

Eine einsame Stimme 
Eine bemerkenswerte Stimme ist als 
Ausnahme aus der ansonsten gleich-
förmigen Phalanx der Auguren des 
Kapitalmarktes zu vermerken. Han-
nes Wittig, Telekom-Analyst von J. P. 
Morgan, stellte kürzlich insbesondere 
mit Blick auf das Investitionsverhalten 
der Telekom Deutschland fest, dass 
den Telefongesellschaften der Verlust 
ihrer künftigen Wettbewerbsfähigkeit 
droht, wenn sie nicht stärker in Glas-
fasernetze investieren. Anderenfalls 
würde ihre heutige Festnetzplattform 
zunehmend Kunden an die Kabelnet-
ze verlieren, die in späteren Perioden 
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nur schwer oder teuer zurückzuge-
winnen seien. Außerdem würden die 
Cash Flow-Voraussetzungen für In-
vestitionen nicht besser, wenn die 
Kundenbasis schrumpft. Vor diesem 
Hintergrund beurteilt Wittig die Glas-
faserinvestitionsgeschwindigkeit der 
Telekom Deutschland in ihrem eige-
nen strategischen Interesse als zu 
langsam. 

Der Verfasser dieser Zeilen hatte 
kürzlich Gelegenheit, diese Einschät-
zung der Auguren des Kapitalmarktes 

größten Kapitalanlagegesellschaften 
in London weiter zu vertiefen. Zu dem 
bereits gez

a-
cetten hinzu. Die mangelnde investive 
Bewegungsfähigkeit der großen Tele-
fongesellschaften rührt auch aus ih-
ren schlechten Bilanzrelationen, 
sprich ihrer hohen Verschuldung. 
Diese resultiert aus dem aktiven Ak-
quisitionsverhalten der Vergangen-
heit, das hinsichtlich seiner Profitabili-
tät häufig nicht die Erwartungen erfüllt 
hat. Die hohen Dividendenausschüt-
tungen werden gerne genommen, sie 
werden aber nicht als Ausdruck 
nachhaltiger Performance gewertet. 
Es überwiegt der Frust hinsichtlich 
des eher schwachen Total Returns 
auf Telekom-Aktien in den letzten 
Jahren. Kabelgesellschaften werden 
im Übrigen als die spannenderen An-
lagen im Vergleich zu Telekom-Titeln 
angesehen. 

Kann man eine Sektorpolitik gegen 
die Bewertung des Kapitalmarktes 
entwickeln? Dies geht in einem ein-
zelnen Sektor ebenso wenig wie dies 
gesamtwirtschaftlich funktionieren 
würde, wie die aktuellen Spekulatio-
nen um den Fortbestand der Eurozo-
ne nachhaltig unterlegen. 

Infrastrukturgesellschaft 
Müssen wir also angesichts der Be-
wertung durch den Kapitalmarkt Glas-
fasernetze als nicht realisierbare 
Traumvorstellung Unverbesserlicher, 
als Visionen abtun und uns auf das 
kurzfristig Machbare konzentrieren? 
Nicht notwendigerweise. Es gibt ein 
Organisationmodell des Sektors, bei 
dem sich auch die Skeptiker des Ka-
pitalmarktes einen forcierten Ausbau 
von Glasfasernetzen vorstellen kön-
nen und in das sie bei geeigneten 
Organisations- und Rahmenbedin-
gungen auch bereit wären, sich lang-
fristig mit Eigenkapital zu engagieren. 
Das relevante Modell ist eine Infra-
strukturgesellschaft, die sich auf das 
Access-Geschäft fokussiert, nicht 
selbst im Endkundengeschäft tätig ist 
und den Kundenzugang an Netzbe-
treiber/Diensteanbieter verkauft, die 

ihrerseits das Endkundengeschäft be-
treiben. Idealerweise erfolgt die Ab-
nahme der Wholesaleleistungen im 
Rahmen langfristiger Verträge. Kern 
der Idee ist, dass die Infrastrukturge-
sellschaft die Access-Plattform des 
Festnetzes betreibt, in den Aufbau 
von Glasfasernetzen investiert und 
die Migration von Kupfer auf Glas ak-
tiv managed. Da mittelfristig nur eine 
Access-Plattform des Festnetzes ren-
tabel betrieben werden kann, muss 
natürlich auch der Transfer der heuti-
gen kupferbasierten Access-Plattform 
auf die Infrastrukturgesellschaft ge-
managed werden. Dies kann im We-
ge des Kaufs/Verkaufs erfolgen oder 
als Einlage. Denn es macht natürlich 
viel Sinn, dass die bisherigen Betrei-
ber der Access-Plattform sich an der 
(neuen) Infrastrukturgesellschaft be-
teiligen. 

Gleichzeitig wäre diese das Vehikel 
für die Mobilisierung und Platzierung 
des Anlagekapitals von institutionel-
len Investoren und Kapitalanlagege-
sellschaften. Neben den Finanzinves-
toren wären natürlich die (sog.) alter-
nativen Wettbewerber als weitere 
Wholesale-Kunden der Infrastruktur-
gesellschaft eingeladen, sich an ihr 
zu beteiligen. Manche Investoren 
würden es auch begrüßen, wenn sich 
der Staat an einer derartigen Infra-
strukturgesellschaft beteiligen würde. 
Das Motiv hinter diesem Vorschlag ist 
vor allem die Absicherung gegen un-
kalkulierbare staatliche und/oder re-
gulatorische Interventionen, gegen-
über denen doch eine nicht verkenn-
bare Aversion herrscht. Bei geeigne-
ten regulatorischen langfristig orien-
tierten Regulierungsansätzen sollte 
der Gedanken einer staatlichen Betei-
ligung entbehrlich sein. 

Eine derartige strukturierte Infrastruk-
turgesellschaft würde natürlich jeden 
Test auf Marktbeherrschung im Ac-
cess-Markt bestehen. Insofern 
herrscht an dieser Stelle auch bei den 
Investoren Einsicht in die Notwendig-
keit und des Erfordernis der Regulie-
rung des Geschäftsgebaren und der 
Preise der Infrastrukturgesellschaft. 
Dies wird im Grundsatz akzeptiert. 
(Nachvollziehbar) gefordert wird al-
lerdings, dass die Preisregulierung 
entsprechend der Fristigkeit der In-
vestitionen selbst langfristig angelegt 
ist, damit in das Investitionskalkül für 
die neuen Investitionen unmittelbar 
einbezogen werden kann, damit das 
regulatorische Risiko minimiert wird 
und so keine besondere die Rentabili-
tät der Investitionen bremsende Be-
rücksichtigung in den Kapitalkosten 
finden muss. 

Das hier zunächst nur grob skizzierte 
Modell, löst eine Reihe von derzeit 

nicht oder sehr begrenzt gelösten 
Problemen: Die Festnetzplattform er-
hält eine reale Entwicklungsperspek-
tive. Dies kommt auch und gerade 
der Telekom zugute, die aus eigener 
Kraft die anstehenden Investitionen 
nicht zu stemmen scheint. Aber auch 
die Wettbewerber profitieren: Open 
Access zur Glasfaserinfrastruktur wird 
durch dieses Modell quasi umsonst 
mitgeliefert und muss nicht erst müh-
sam mit zweifelhaftem Ausgang er-
kämpft werden. Langfristig orientierte 
Investoren erhalten eine neue attrak-
tive Anlagemöglichkeit. Gleichzeitig 
sinken die Kapitalkosten des Netz-
ausbaus, da die Investoren ange-
sichts des geringeren Risikos einer 
Infrastrukturgesellschaft auch einen 
geringeren Risikozins fordern werden. 
Die deutsche Volkswirtschaft profi-
tiert, da der Umbau der Kommunika-
tionsinfrastruktur auf den (erforderli-
chen) Standard des 21. Jahrhunderts 
deutlich schneller voranschreiten wird 
als sich unter den heutigen Marktbe-
dingungen abzeichnet. Dies gilt, ob-
wohl auch unter dem hier skizzierten 
Organisationsmodell ein (weitgehend) 
flächendeckender Glasfaserausbau 
nicht in einem Jahrzehnt leistbar sein 
wird. Darüber sollten keine Illusionen 
geweckt werden. 

Infrastrukturgesellschaft im 
Energiebereich 
Das hier skizzierte Modell ist weniger 
weit von der Wirklichkeit entfernt als 
es zunächst scheint. Dies zeigt das 
Beispiel der Übertragungsnetze in der 
Energiewirtschaft. Hier ist es gelun-
gen, langfristig orientierte institutionel-
le Investoren in die Finanzierung der 
für die netzseitige Unterstützung er-
forderlichen erheblichen Ausbauin-
vestitionen einzubeziehen. So hat 
sich etwa RWE von 75% seines 
Übertragungsnetzes getrennt. Für die 
Übernahme der Anteile hat die Com-
merz Real AG ein Fondsmodell für 
institutionelle Investoren gestaltet, 
das eine gute Aufnahme im Markt ge-
funden hat. Wohlgemerkt, dieses Un-
ternehmen ist reguliert. Die regulierte 
Rendite reicht diesen langfristig orien-
tierten Investoren aus, um ein Investi-
tionskapital zu mobilisieren, das deut-
lich über das ursprüngliche Anlage-
vermögen des Übertragungsnetzbe-
treibers hinausgeht. Warum soll ein 
Modell, das im Energiesektor seine 
Bewährungsprobe bestanden hat, 
nicht auch im Telekommunikationsbe-
reich funktionieren? 

Karl-Heinz Neumann 

                                                           
1 So etwa die Berenberg Bank oder die 

HSBC. 



 Newsletter Nr. 87, Juni 2012 3 

Berichte aus der laufenden Arbeit des WIK 

Vectoring als eine Alternative zum Glasfaserausbau? 
Einleitung 
Mit Vectoring wurde eine Ergänzung 
zum bisherigen VDSL Übertragungs-
verfahren entwickelt, das konstante 
höhere Bandbreiten über den Sub-
loop vom KVz zum Endkunden zu 
übertragen erlaubt und daher sowohl 
Kabel-TV Anbietern als auch FTTB/ 
H Anbietern Konkurrenz zu machen 
droht. Das Verfahren, ergänzt um 
Bonding und ggf. noch Phantoming, 
erlaubt Bandbreiten von labormäßig 
bis zu schlagzeilenträchtigen 900 
Mbit/s je Sub-loop und kommt damit 
nahe an die FTTH-Lösungen heran, 
ohne jedoch die mit hohen Investitio-
nen behafteten Glasfaserausbauten 
im Verzweigerkabelsegment (Distri-
bution/ Drop-Cable) zu erfordern. Das 
Potential von Vectoring, preiswert 
und schneller höhere Bandbreiten 
zum Endteilnehmer zu bringen hat 
die Belgische Regulierungsbehörde 
BIPT veranlasst, die Verpflichtung zur 
Entbündelung am KVz zumindest für 
einige Zeit aufzuheben und der 
Belgacom hierfür das Monopol zu-
rückzugeben. 

Vectoring 
Die xDSL Übertragungsverfahren ha-
ben die Eigenschaft, dass die mit 
ihnen über die bestehenden Kupfer-
anschlussleitungen übertragbaren 
Bandbreiten begrenzt sind und zu-
dem von der Länge der Kupferleitun-
gen abhängen. Dem wurde dadurch 
begegnet, dass die Kupferleitungen 
vom HVt über den KVz zum Endkun-
den um den Teil vom HVt zum KVz 
verkürzt wurden und neue, für kurze 
Kupferleitungen optimierte breitban-
digere Übertragungsverfahren einge-
setzt wurden (Fibre to the Curb, 
FTTC). Die zugehörigen Übertra-
gungssysteme werden in den KVz 
Gehäusen installiert und konzentrie-
ren den Verkehr auf weiterführende 
breitbandige Glasfasern. Dennoch, 
auch die neue VDSL-Technik ist in ih-
rer Bandbreite von der Kupfer-
Leitungslänge zum Endkunden ab-
hängig (vgl. Profil 17a in Abbildung 1) 
und wird zudem durch benachbarte 
Doppeladern, in denen gleichfalls 
VDSL übertragen wird, signifikant ge-
stört. 

Vectoring adressiert diese Neben-
sprechen genannte Störung, indem 
es die störenden Signale der be-
nachbarten Kupferdoppeladern des-
selben Kabels durch die Netzab-

schlussgeräte (CPE, Customer 
Premises Equipment) messen lässt 
und mit Hilfe eines Vectorprozessors 
im/ am DSLAM korrigiert. Im Ergeb-
nis können dadurch höhere Bandbrei-
ten auf den einzelnen Doppeladern 
übertragen werden, und dies auch 
über höhere Reichweiten hinweg (vgl. 
Profil 17a Full Vectoring in Abbildung 
1). Voraussetzung für das Funktionie-
ren sind G.Vector fähige CPE, die bei 
der Entstörung aktiv mitspielen oder 
diese zumindest nicht torpedieren.  

Während zuvor mit der Menge der 
beschalteten Doppeladern die Band-
breite je Kunde sank, bleibt sie nun 
auf einem konstant hohen Niveau 
und fällt erst später ab, und der zuvor 
stark streuende Unterschied in der 
Bandbreite je Kunde verringert sich 
auf ein geringfügiges Maß. Abbildung 
2 zeigt in den grauen Säulen die 
stark unterschiedliche Bandbreite je 
Doppelader ohne Vectoring, mit der 
aufsetzenden grünen Säule den er-
zielten Bandbreitengewinn je Dop-

Abbildung 2: Bandbreitenverbesserungen durch Vectoring, Feldtest 
 

 

 
Quelle: Frank van der Putten, Alcatel Lucent, answer to BIPT 18.02.2011 

Abbildung 1: Bandbreiten verschiedener VDSL-Verfahren über die Kupferleitungs-
länge 

 

 

 
Quelle: Frank van der Putten, Alcatel Lucent, answer to BIPT 18.02.2011, Laborwerte 
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pelader bis auf ein Niveau von ca. 70 
Mbit/s Downstream. Die orange Spit-
ze der Säule zeigt das Maximum der 
Bandbreite, wenn nur diese eine 
Doppelader beschaltet gewesen wä-
re. Man kommt mit Vectoring also 
recht nahe an das mit VDSL erreich-
bare Maximum heran. Der Bandbrei-
tengewinn zeigt sich auch für die hier 
nicht dargestellte Upstream Richtung 
der Übertragung. 

Eine Eigenschaft des Vectoring trübt 
die aufgezeigten Vorteile. Sie sind 
nämlich schnell zunichte, wenn auch 
nur eine Kupferdoppelader im Kabel 
nicht mit einbezogen werden kann, 
weil entweder ein CPE Vectoring 
nicht unterstützen kann oder weil 
fremde Signale eines anderen Be-
treibers im VDSL-Frequenzband die 
Übertragung stören, aber nicht in die 
Entstörung einbezogen werden kön-
nen. Dies hat zur eingangs ange-
sprochenen Entscheidung der belgi-
schen Regulierungsbehörde geführt, 
die Entbündelung am KVz zumindest 
für 3 Jahre auszusetzen.  

Bonding 
Bonding ist prinzipiell eine altherge-
brachte Technik, bei der die Übertra-
gung anstelle über eine Doppelader 
über mehrere parallele Doppeladern 
erfolgt und sich die Kapazität ent-
sprechend vervielfacht bzw. sich die 
Entfernung zum Endkunden vergrö-
ßert. Die DSLAM-Ports und entspre-
chenden CPE müssen das inverse 
Multiplexen, das Verteilen auf mehre-
re Übertragungskanäle und spätere 
erneute Zusammenfügen, unterstüt-
zen. Ein typisches Ergebnis von 
Bonding zeigt Profil 12a im Vergleich 
mit 12a bonded in Abbildung 1. Das 
Potential von Bonding vergrößert sich 
in Verbindung mit Vectoring, weil sich 
wechselseitige Störungen, auch die 
der eigenen Übertragung auf mehre-
ren Doppeladern, drastisch verrin-
gern lassen. 

Bonding setzt voraus, dass die benö-
tigten Doppeladerpaare vom KVz 
zum Endteilnehmer zur Verfügung 
stehen. Das ist nicht immer gegeben, 
wenngleich die Wahrscheinlichkeit 
dazu mit der Migration von Endkun-
den zu Kabel- sowie Mobile only-
Anschlüssen steigt. Damit bietet 
Bonding eine Möglichkeit, das Kup-
fernetz durch höhere Doppelader-
nachfrage wieder besser auszulas-
ten.  

Phantoming  
Phantoming baut auf Bonding auf 
und erlaubt, ein zwischen zwei Dop-
peladerpaaren aufgespanntes elekt-
romagnetisches Feld als zusätzlichen 

Kommunikationskanal für die Über-
tragung zu nutzen. Zudem können 
zwischen derartigen Kanälen wiede-
rum neue Felder gespannt und ge-
nutzt werden. Im Grundsatz handelt 
es sich hier um ein virtuelles Bon-
ding. Die Phantom-Kanäle bieten 
aber grundsätzlich eine geringere 
Bandbreite als die physikalischen 
Kanäle (ca. 50%). Da alle Kanäle 
wieder von den Nachbarkanälen ge-
stört werden und sich auch unterei-
nander stören, kann Vectoring die 
Übertragungsbandbreite wieder deut-
lich vergrößern. In Abbildung 3 ist 
das Ergebnis von Phantoming mit 
Vectoring durch die grünen Säulen 
dargestellt. 

Je mehr Doppeladern für das Bon-
ding und Phantoming für einen End-
kunden genutzt werden müssen, des-
to geringer wird die Wahrscheinlich-
keit, diese auch im Feld zu bekom-
men. Allerdings wird die Bandbrei-
tennachfrage für einige wenige Kun-
den so leichter zu befriedigen sein. 

Eine Voraussetzung für Phantoming 
ist, dass die DSLAM Ports (und die 
des CPE) galvanisch gekoppelt sind, 
d.h. dass zwischen ihnen eine 
elektrisch leitende Verbindung be-
steht, um die entsprechenden Felder 
aufbauen zu können. Dies ist eine 
Design Restriktion für die Portkarten. 
Phantoming Ports müssen im Grund-
satz auf demselben Chip liegen, da-

mit auch auf derselben Portkarte, im 
Prinzip benachbart zueinander, und 
können nicht beliebig konfiguriert 
werden. Gleichfalls erwarten wir De-
sign Restriktionen für die zum Bon-
ding genutzten Doppeladern, die im 
besten Fall immer den gleichen Ab-
stand zueinander haben, damit nicht 
das aufbaubare Feld des schwächs-
ten Gliedes in einer Folge von Kabel-
abschnitten die Gesamtkapazität zu-
mindest eines virtuellen Übertra-
gungskanales beschränkt. 

Folgerungen für den Tele-
kommunikationsmarkt 
Vectoring, unterstützt durch Bonding 
und Phantoming, sind Erweiterungen 
der bekannten VDSL-Übertragungs-
verfahren, die viele ihrer Nachteile 
ausgleichen können und damit die 
Kupferanschlussnetze zwischen KVz 
und Endkunden im Vergleich zu den 
Kabel-TV Netzen wettbewerbstüchti-
ger machen. Sie können dazu die-
nen, Breitbandmärkte mit langsam 
wachsenden Kundenzahlen zu er-
schließen und einen Cash Flow auf-
zubauen, der eine spätere bedarfs-
orientierte Migration zu Glasfaser ba-
sierten Anschlussnetzen (FTTB/H) 
ohne signifikante Vorabinvestitionen 
und lange Amortisationszeiten zu fi-
nanzieren erlaubt. Vectoring verlän-
gert die Lebensdauer der Kupferan-
schlussnetze und verschiebt damit 

Abbildung 3: Phantoming mit 2 und 4 Doppeladerpaaren (Labor, Feldtest) 
 

 

 

 
Quelle: S. Patel, Alcatel Lucent, Cebit 2011 
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u.U. die Investitionen in die Glasfa-
ser. Bei einem plötzlichen applikati-
onsgetriebenen Sprung in der Nach-
frage nach Bandbreite kann dies zu 
zeitlichen Engpässen im Nachrüsten 
führen und letztlich zu Standortnach-
teilen im Vergleich mit Glasfaser 
ausgebauten Regionen, deren poten-
tielle Bandbreite um 10er Potenzen 
höher ist, während sich die Kupfer-
netze ihrer physikalischen Grenze 
immer mehr nähern.  

Fragen zur Regulierung 
Natürlich müssen sich die Betreiber 
angesichts des Bedrohungspotenzial 
anderer VDSL-Nutzer im selben Ka-
bel fragen, welche regulatorische Un-
terstützung sie im Kontext der von 
den Investoren vielfach geforderten 

Investitionssicherheit fordern sollen. 
Wollen sie den expliziten Schutz des 
First Movers, der einen KVz mit 
VDSL Vectoring ausbaut? Sind sie 
bereit, auf das Recht zur Entbünde-
lung am KVz für die Beschaltung mit 
VDSL zu verzichten, um zum volks-
wirtschaftlichen Wohl eines schnelle-
ren Breitbandausbaus von 50 Mbit/s 
durch einen, typischerweise den 
marktbeherrschenden Betreiber bei-
zutragen und sich selbst mit den pro-
duktgestalterischen Einschränkungen 
selbst eines modernen Bitstroms zu 
begnügen? Ist Vectoring der Tod der 
Ladder of Investment bis in den Infra-
strukturwettbewerb? Vertrauen die 
Betreiber auf die normative Kraft des 
faktischen und die Rationalität der 
Mitbewerber, so dass der First Mover 
keinen VDSL-Wettbewerber am sel-

ben Standort fürchten muss, der den 
Vectoring Nutzen für beide zerstört? 
Welche Kooperationsszenarien unter 
Beibehaltung des regulatorischen 
Status Quo gibt es, und welche ope-
rativen oder produkttechnischen 
Randbedingungen sind dabei zu be-
achten bzw. hinzunehmen? Wie ver-
tragen sich die verschiedenen Signa-
le im Kabel miteinander und welche 
Auswirkungen ergeben sich auf die 
bereits bestehenden Produkte, ins-
besondere der Entbündelung? Diese 
und weitere Fragen wurden in drei 
Workshops des WIK zum Thema 
aufgeworfen und werden in einem 
Forschungsprojekt weiter ausgearbei-
tet und beantwortet werden. 

Thomas Plückebaum 

Kostenstandards in der Ex-Post-Preiskontrolle 
im Postmarkt 

Seit der vollständigen Öffnung des 
deutschen Briefmarktes zum 1. Ja-
nuar 2008 besteht die Ex-Ante-
Entgeltgenehmigungspflicht nur noch 
für Einzelsendungen mit einer Einlie-
ferungsmenge bis 50 Stück. Somit 
unterliegt mittlerweile der Großteil der 
Sendungen (schätzungsweise über 
90 Prozent) der Ex-Post-Kontrolle. 

Seit 2008 ist ein zunehmender 
Preiswettbewerb bei Geschäftskun-
denprodukten zu verzeichnen. Die 
Senkung der Teilleistungsrabatte 
durch die Deutsche Post AG (DPAG) 
2010 sowie die Entgelte der Deut-
sche Post-Tochter First Mail waren 
jeweils Gegenstand von Miss-
brauchsverfahren. Dies zeigt die ge-
stiegene Bedeutung von Ex-Post-
Kontrollen im Postsektor. Die Über-
prüfung der Kostenorientierung ist ein 
zentrales Element zur Beurteilung der 
Missbräuchlichkeit von Entgelten in 
der nachträglichen Entgeltkontrolle. 
Dabei ist von entscheidender Bedeu-
tung, welcher Kostenstandard zur 
Prüfung verwendet wird. 

Vor diesem Hintergrund untersucht 
das WIK im Rahmen eines For-
schungsprojekts, welche Kostenstan-
dards in der Ex-Post-Miss-
brauchskontrolle im In- und Ausland 
angewendet werden. Weiterhin wer-
den konkrete Probleme bei der Be-
stimmung bzw. Überprüfung von Kos-
ten im Postmarkt erörtert und Lö-
sungsmöglichkeiten identifiziert. Die-
ser Artikel stellt ausgewählte Ergeb-
nisse der Untersuchung vor. 

Kostenstandards 
Die Wettbewerbsökonomie hat Kos-
tenstandards definiert, ab deren Un-
terschreiten ein Missbrauchstatbe-
stand vorliegt. In Übersicht 1 werden 
die gängigsten Kostenkonzepte der 
Missbrauchskontrolle dargestellt. 

Rechtliche Grundlagen und 
Entscheidungspraxis 
Das europäische wie auch das deut-
sche Wettbewerbsrecht bestimmen 
(zumindest explizit) keine Kosten-
standards. In der europäischen 
Rechtsprechung zur nachträglichen 
Missbrauchskontrolle werden Preise 
unterhalb der variablen Kosten (AVC) 
immer als missbräuchlich eingestuft; 
Preise unterhalb der durchschnittli-
chen totalen Kosten (AC) werden nur 
dann als missbräuchlich eingestuft, 
wenn eine nachgewiesene Verdrän-
gungsabsicht besteht. 

Das europäische Postrecht macht 
konkrete Vorgaben zur anzuwenden-

den Kostenzurechnung: Neben un-
mittelbar zurechenbaren Produktkos-
ten müssen entsprechend Art. 14 
Postdienste-Richtlinie auch Gemein-
kosten zugerechnet werden (siehe 
Übersicht 2).  

Im deutschen Postrecht ist der im 
Rahmen der Ex-Post-Kontrolle anzu-
wendende Kostenstandard nicht ein-
deutig geregelt. Die BNetzA hat be-
reits in verschiedenen Verfahren der 
Missbrauchskontrolle die sog. Kosten 
der effizienten Leistungsbereitstel-
lung (KeL) aus der Ex-ante-Regulie-
rung als Kostenmaßstab angewen-
det. Die KeL beruhen gem. § 3 Abs. 2 
PEntgV auf dem Kostenmaßstab der 
langfristigen zusätzlichen Kosten der 
Leistungserstellung (LRAIC), ergänzt 
um einen Gemeinkostenzuschlag. 
Die Erzielung einer angemessenen 
Rendite auf das eingesetzte Kapital 

u-
schl a-
pitalkosten ebenfalls als Kosten be-
rücksichtigt. 

Übersicht 1: Relevante ökonomische Kostenstandards 

 

Kostenstandard Kurzform Beschreibung

Kurzfristige Grenzkosten MC Kosten, die bei der Produktion einer weiteren 
(infinitesimalen) Einheit eines Produktes entstehen

Kurzfristige durchschnitt-
liche variable Kosten

AVC Division der variablen Kosten durch die 
Ausbringungsmenge 

Durchschnittskosten AC Division der Gesamtkosten eines Produktes durch die 
Ausbringungsmenge

Alleinerstellungskosten SAC Kosten, die für die Erstellung eines bestimmten Produktes 
anfallen, wenn das Produkt allein produziert würde

Langfristige durchschnitt-
liche Inkrementalkosten 

LRAIC Veränderung der Stückkosten, wenn die zu produzierende 
Menge um ein Inkrement erhöht wird
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Im deutschen Telekommunikations-
recht wird dagegen in der Ex-Post-
Kontrolle mit den LRAIC explizit ein 
abweichender Kostenstandard von 
der Ex-Ante-Regulierung (dort: auch 
die KeL) vorgegeben. Eine Untersu-
chung des WIK von den Postmarkt 
betreffenden Missbrauchsfällen (von 
Regulierern, Wettbewerbsbehörden 
oder Gerichten) im europäischen 
Ausland hat gezeigt, dass auch hier 
größtenteils die LRAIC als Kosten-
maßstab verwendet werden. 

Probleme der Ex-Post-
Missbrauchskontrolle 
Im Rahmen des Forschungsprojektes 
identifiziert und diskutiert das WIK 
Problemfelder in Hinblick auf die Ex-
Post-Preiskontrolle und erarbeitet 
Verbesserungsvorschläge. Dabei 
konnten die folgenden Problemfelder 
identifiziert und Lösungsansätze ent-
wickelt werden. 

1. Kostenstandard in der Ex-Post-
Kontrolle 

Die BNetzA wendet in der Entschei-
dungspraxis die KeL als Kostenstan-
dard in der Ex-Post-Missbrauchskon-
trolle an. Jedoch ist der zu verwen-
dende Kostenstandard für die Miss-
brauchskontrolle im deutschen Post-
markt nicht eindeutig gesetzlich ge-
regelt. Vor dem Hintergrund der feh-
lenden gesetzlichen Grundlage disku-
tiert das WIK, ob die KeL der geeig-
nete Kostenstandard für die Miss-
brauchskontrolle sind. Wichtige Krite-
rien, die ein solcher Kostenstandard 
erfüllen sollte, sind: 

 Zukunftsgerichtete Sichtweise; 

 Definition des relevanten Inkre-
ments durch den Verfahrensge-
genstand; 

 Effizienzbetrachtung; 

 Deckung aller zurechenbaren 
Kosten; 

 Anteilige Berücksichtigung nicht 
zurechenbarer Gemeinkosten und 
des Gewinns. 

Ein Vergleich der Eigenschaften ver-
schiedener international angewende-
ter Kostenstandards und der KeL 
zeigt, dass die KeL diese Kriterien 
am besten erfüllen. Daher ist kein 
Grund ersichtlich, weshalb der Kos-
tenstandard für die Ex-Post-Kontrolle 
gewechselt werden sollte. Um aller-
dings rechtsverbindliche Klarheit zu 
schaffen, sollten die KeL im Postge-
setz als Kostenstandard auch für die 
Missbrauchsaufsicht verankert wer-
den. 

2. Zurechnung von Altlasten 

Das PostG erlaubt durch § 20 Abs. 2 
Satz 2 bei der Bestimmung von Ent-
gelten die Berücksichtigung von Alt-
lasten, wie Aufwendungen für die 
Einhaltung wesentlicher Arbeitsbe-
dingungen, die flächendeckende Ver-
sorgung mit Postdienstleistungen 
sowie die Finanzierung von Ruhe-
standsbeamten. Das Postgesetz er-
laubt der DPAG eine relativ freie Al-
lokation von Altlasten sowohl bei ge-

n-
als auch nicht genehmi-

gungsbedürftigen s-
 Problematisch bei 

der derzeit bestehenden Regelung zu 
Altlasten ist, dass diese  in den 
Grenzen, die die BNetzA setzen 
kann  relativ willkürlich zwischen 
wettbewerbsintensiven und weniger 
wettbewerbsintensiven Produkten al-
loziiert werden können. Die Zurech-
nung von so genannten Altlasten ist 
auch in der Höhe sehr bedeutsam: 
Nach einer Überschlagsrechnung des 
WIK können Kosten, die als Altlasten 
deklariert werden können, bis zu 
EUR 2 Mrd. betragen (das entspricht 
über 20 Prozent der Gesamtkosten 
des Briefdienstes der DPAG). 

Zur Lösung dieses Problems schla-
gen wir vor, die Altlasten-
Sonderbehandlung im Postgesetz 
(zumindest für Ex-Post-Verfahren) zu 
streichen. Die bisher von der DPAG 
geltend gemachten Altlasten können 
zum Teil t-

Kosten eines zusätzlichen Zustell-
tags. Etwaige Universaldienstlasten 
können nach den Verfahren des 
Postgesetzes aber direkt kompensiert 
werden. Nach unserer Ansicht sollten 
Altlasten daher wie übrige Kosten 
verursachungsgerecht zugerechnet 
werden. 

3. Zurechnung von Gemeinkosten 

Das Kernproblem von Gemeinkosten 
ist, dass diese oftmals nicht verursa-
chungsgerecht zugeordnet werden 
können. Artikel 14(3)(b) der europäi-
schen Postrichtlinie legt die Grund 
s n-

fest (s. Übersicht 2). 

Um den nicht-alloziierbaren Gemein-
kostenblock (Block 3 in Übersicht 2) 
möglichst gering zu halten, sollten die 
Verbundkosten nach ihrer tatsächli-
chen Inanspruchnahme den einzel-
nen Produkten zugerechnet werden. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
Kosten, die im Produktionsprozess 
gemeinsam für mehrere Produkte an-
fallen (joint costs) und Gemeinkosten, 
die für übergeordnete Tätigkeiten an-
fallen (z.B. in der Verwaltung) und auf 
alle Produkte zu verteilen sind (com-
mon costs). Der Verteilung der Zu-
stellkosten auf die einzelnen Post-
produkte kommt eine besondere Be-
deutung bei, da sie ca. 50 Prozent 
der Gemeinkosten darstellen. Jedoch 
gibt es einen erheblichen Ermes-
sensspielraum bei der Zurechnung 
von Gemeinkosten, wie die Untersu-
chung einer Reihe von Zurechnungs-
ansätzen zeigt. Zurechnungsregeln 
sollten daher nicht der DPAG über-
lassen werden, sondern durch die 
BNetzA vorgegeben werden. Dabei 
kann eine öffentliche Diskussion und 
mehr Transparenz über die Zurech-
nungsregeln helfen. 

4. Zugang zu relevanten Informa-
tionen 

Der Zugang der Regulierungsbehör-
de zu relevanten Informationen stellt 
ein zentrales Problem dar: Derzeit 
hat die BNetzA nur das Recht, Ein-
sicht in Teilleistungsverträge zu ver-
langen; für die Vorlage anderer Ver-
träge hat sie hingegen keine Kompe-
tenzen. Weder die DPAG noch 
(Groß-)Versender haben ein Interes-
se daran, dass individuell vereinbarte 
und möglicherweise missbräuchliche 
Preise/Bedingungen publik werden. 
Für Wettbewerber ist es dagegen 
schwer, einen Verdacht gegenüber 
der Bundesnetzagentur (BNetzA) zu 
beweisen. Die Position der BNetzA 
sollte durch eine aktive Ermittlungs-
befugnis und ein Befragungsrecht 
gegenüber Dritten gestärkt werden. 
Zudem sollte eine Vorabanzeige-
pflicht von individuellen Vereinbarun-
gen des Marktbeherrschers einge-
führt werden. 

Auch kann das Problem bestehen, 
dass der Regulierer mit den vorhan-

Übersicht 2: Umlage gemeinsamer Kosten nach Artikel 14(3)(b) EU-Postrichtlinie 
durch:  
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denen Kostendaten des Unterneh-
mens nicht arbeiten kann, weil sie 
durch das betriebliche Rechnungs-
wesen nicht in geforderter Form be-
reitgestellt werden können, keine Ei-
nigkeit bezüglich der Gestalt der er-
forderlichen Kostenunterlagen beste-
het oder die in verschiedenen Verfah-
ren vorgelegten Kostenunterlagen in-
konsistent sind. Hierzu sollte die ge-
trennte Rechnungslegung, basierend 
auf den Vorgaben der EU-Post-
dienste-Richtlinie und § 10 Abs. 2 
PostG, effektiver durchgesetzt wer-
den. Die BNetzA sollte die Befugnis 
erhalten, verbindliche Grundsätze für 
die Kostenzurechnung zu verfügen. 
Es sollte eine Berichtspflicht des 
Marktbeherrschers an die BNetzA 

über Kostenkonten eingeführt wer-
den. Zudem sollte die regulatorische 
Kostenrechnung wirksam und trans-
parent überprüft werden (jährliche 
Berichte über Kostenkonten sowie 
regelmäßige Prüfberichte). 

5. Missbrauchspotenzial zonaler 
Preise 

Zonale Tarife können einerseits bes-
ser die tatsächlichen Kosten reflektie-
ren, aber andererseits auch zur Ver-
drängung von lokalen Wettbewerbern 
benutzt werden. Bei der Beurteilung 
der Missbräuchlichkeit von zonalen 
Tarifen gilt es für den Regulierer, die-
ses Spannungsverhältnis zu berück-
sichtigen. Abgesehen von zonalen 

Tarifen im Bereich Pressedistribution 
der DPAG sind in Deutschland bei 
Briefdienstleistungen bisher keine 
Fälle von zonalen Preisen bekannt. 
Langfristig ist jedoch vorstellbar, dass 
für Geschäftskundenprodukte räum-
lich differenzierte Tarife angeboten 
werden könnten. Zonale Preise soll-
ten immer auf Verdrängungsabsicht 
untersucht werden. Dafür ist die prä-
ventive Erstellung eines Fragenkata-
logs sinnvoll, mit dem der Regulierer 
im Falle eines Ad-hoc-Verfahrens zur 
nachträglichen Überprüfung zonaler 
Entgelte die relevanten Daten beim 
Marktbeherrscher relativ schnell ein-
fordern kann. 

Petra Junk 

Marktanalyse: Einzelwagen im 
Eisenbahngüterverkehr  

Im Eisenbahngüterverkehr konnten 
die Konkurrenten der Deutschen 
Bahn AG (DBAG) 2010/2011 einen 
Marktanteil von etwa 25 % (auf Basis 
der Tonnenkilometer) erreichen. Al-
lerdings beschränkt sich der Wettbe-
werb weitgehend auf den sogenann-
ten Ganzzugverkehr (GZV) und den 
kombinierten Verkehr Schiene/Straße 
(KV). Im Einzelwagenverkehr (EWV) 
ist dagegen fast ausschließlich die 
DBAG aktiv. Vereinfacht ausgedrückt 
werden im EWV einzelne Wagen 
verschiedener Verlader zu richtungs-
sortierten Zügen gebündelt, per 
Fernzug in die Zielregion transpor-
tiert, dort wieder getrennt und mit 
Wagen aus anderen Versandregio-
nen an den Empfänger zugestellt. 
Diese komplexen Produktionsstruktu-
ren, aber auch rechtlich-
regulatorische und ökonomische 
Gründe werden als Ursache für die 
starke Position des Incumbent im 
EWV genannt.  

Das WIK führt derzeit ein For-
schungsprogramm zum Einzelwa-
genverkehr durch, in dem zunächst 
die rechtlich-regulatorischen Vorga-
ben und Marktbedingungen in 
Deutschland, Schweden und der 
Schweiz analysiert werden. Darüber 
hinaus ist geplant, stilisierte Ge-
schäftsmodelle für den EWV sowie 
mögliche Marktzutrittsschranken und 
Wettbewerbsprobleme zu erörtern. 
Dieser Artikel dokumentiert ausge-
wählte Ergebnisse zur Marktanalyse 
im Einzelwagenverkehr.  

Marktsituation und Entwick-
lung der Nachfrage im EWV  
In Deutschland wird der EWV durch 
den Incumbent DB Schenker Rail 
dominiert. So genannte nicht-
bundeseigene Bahnen (NE-Bahnen) 
führen zwar zu einem nicht unbe-
trächtlichen Teil regionale Bünde-
lungs- und Verteilfahrten durch  al-
lerdings überwiegend als Unterauf-
tragnehmer der DBAG. Die autark 
von Wettbewerbern generierte Ver-
kehrsleistung wird auf lediglich 3 % 
geschätzt. Ähnlich ist auch die Situa-
tion in Schweden und der Schweiz, 
wo der EWV nahezu ausschließlich 
durch die jeweiligen Incumbents 
(Green Cargo und SBB Cargo) er-
bracht wird.  

Gemessen an der eisenbahnbezoge-
nen Güterverkehrsleistung ist die Be-
deutung des EWV in Deutschland in 
den vergangenen Jahren stetig zu-
rückgegangen (siehe Übersicht 1). 
Wurde 2004 noch 40 % der Ver-
kehrsleistung im EWV erbracht, war 
dies 2010 zu lediglich etwa 26 % der 
Fall (% EWV an SGV). Ebenfalls zu-
rückgegangen ist der Anteil des EWV 
am gesamten Güterverkehr (% EWV 
an GV) auf inzwischen unter 5 %. 
Während die Entwicklung in der 
Schweiz vergleichbar ist (bei gering-
fügig höherem Anteil am Eisenbahn-
güterverkehr), hat sich in Schweden 
der Anteil des EWV am Eisenbahn-
güterverkehrsmarkt seit 2007 bei et-
wa 50 % stabilisiert. In beiden Län-
dern hat der EWV einen höheren An-

Übersicht 1: Entwicklung EWV in Deutschland 
 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Eurostat 
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teil an der gesamten Güterverkehrs-
leistung (CH: über 10 %, SE: etwa 
20 %).  

Produktionssystem des 
EWV  
Als EWV wird der konventionelle Ei-
senbahngüterverkehr mit Rangiertä-
tigkeiten zwischen Verlader und 
Empfänger bezeichnet. Ermöglicht 
das zum Versand bestimmte Auf-
kommen nicht den regelmäßigen 
Transport des gesamten Zuges zwi-
schen Versender und Empfänger wie 
im GZV, so wird das Aufkommen 
über den EWV befördert. Ziel des 
Systems ist es, auf regionaler Ebene 
einzelne Wagen oder Wagengruppen 
(hier werden nicht einzelne Wagen, 
sondern mehrere Wagen in Gruppen 
zusammen aufgelöst, sortiert und zu 
einem Zug gebildet) verschiedener 
Verlader zu bündeln, um überregio-
nale Fernzüge mit möglichst hoher 
Auslastung in die Nähe des Zieles zu 
transportieren, wo die Fernzüge wie-
derum entsprechend aufgelöst und 
die einzelnen Wagen an die Empfän-
ger verteilt werden (Hub-and-spoke-
System; siehe Übersicht 2). Die Bün-
delung, Sortierung und Auflösung der 
Wagen bzw. Wagengruppen erfolgt 
dabei über die Ebenen Gleisan-
schluss (Gla)  alternativ auch über 
Ladestellen, Ladegleise oder Rail-
ports , Satellitenbahnhöfe bzw. Gü-
terverkehrsstellen (Sat/Gvst), Kno-
tenpunktbahnhöfe (KP) und Zugbil-
dungsanlagen bzw. Rangierbahnhöfe 
(ZBA). Durch die so erforderlichen 
Rangiertätigkeiten zwischen Versen-
der und Empfänger ist der EWV im 
Vergleich zum GZV mit höherem or-
ganisatorischem Aufwand, längeren 
Transportzeiten und höheren Kosten 
verbunden.  

Die Produktionsnetze der Incumbents 
in Schweden und der Schweiz sind 
ähnlich, wenngleich die Anzahl der 
zentralen Hubs (ZBA) geringer 
(Deutschland: elf; Schweden: fünf; 
Schweiz: sechs) und die Anzahl der 
Ebenen in Schweden offenbar gerin-
ger sind.  

Wettbewerber im deutschen 
EWV 
In Deutschland gibt es gegenwärtig 
fünf aktive Geschäftsmodelle im EWV 
in Konkurrenz zur DB Schenker Rail. 
Die Werks- und Industriebahn der 
Bayer-Werke Chemion Logistik 
GmbH bedient im EWV ohne Koope-
rationspartner Ziele in Nordrhein-
Westfalen und in Kooperation mit an-
deren NE-Bahnen auch bestimmte 
überregionale Ziele. EWV zu anderen 
Zielen werden an DB Schenker Rail 

übergeben. Chemions Erfolg basiert 
auf dem Nachfragewachstum nach 
Chemietransporten, der Konzentrati-
on der selbst erbrachten Verkehre 
auf ein begrenztes Einzugsgebiet und 
den im Vergleich zu DB Schenker 
Rail kürzeren Umlaufzeiten. Chemion 
nutzt für die Erstellung von EWV kei-
ne komplexen ZBA von DB Netz, 
sondern betreibt die Zugbildung 
und -auflösung ausschließlich durch 

n-
gieren).  

Die SBB Cargo führt für BASF EWV 
im Linienverkehr zwischen Ludwigs-
hafen und Ruhland/Schwarzheide 
sowie mithilfe regionaler Kooperati-
onspartner im Chemiedreieck Mittel-
deutschland durch. Dabei werden 
keine ZBA von DB Netz genutzt, 

auf Gleisanschlüssen der Industrie-
standorte und der Rangierbahnhöfe 
der InfraLeuna durchgeführt, was die 
Zuverlässigkeit erhöht hat.  

Die e.g.o.o. Eisenbahngesellschaft 
wurde 2008 vom Windenergieanla-
genhersteller Enercon gegründet zur 
Abwicklung von Eigenverkehren zwi-
schen den Produktionsstandorten 
sowie mit Zulieferern und dem Ex-
porthafen Emden. Rangiertätigkeiten 
werden in den jeweiligen Gleisan-
schlüssen und auf NE-Infrastrukturen 
durchgeführt. Im Raum Magdeburg 
wird auf die Gleisanlagen des Hafen 
Magdeburg zurückgegriffen, da DB 
Netz dort keine Anlagen zur Verfü-
gung stellen kann.  

Zusammen mit den schwedischen 
Eisenbahnen Green Cargo und Hec-
tor Rail betreibt Captrain (Tochter der 
französischen Staatsbahn Fret 
SNCF) seit Ende 2010 EWV für das 
schwedische Logistikunternehmen 
ScandFibre Logistics (Unternehmen 
aus Holz- und Zellstoffindustrie). Hec-
tor Rail fährt Einzelwagen als GZV 
von Schweden nach Deutschland, 

von wo aus die Weiterverteilung in 
Deutschland sowie der Transport 
nach Frankreich, Tschechien, Polen, 
Niederlanden und Italien erfolgt. Die 
erforderlichen Rangierleistungen er-

-Anlagen); die 
komplexen ZBA werden nicht ge-
nutzt.  

Unter der Führung von Railservice 
Alexander Neubauer befördert ein 
Netzwerk von vier NE-Bahnen Ein-
zelwagen und Wagengruppen mit 
Stahl und Schrott zwischen dem 
Ruhrgebiet und Rumänien.  

Darüber hinaus gibt es noch drei 
kleinere örtliche Netzwerke, die im 
EWV tätig sind. Weiterhinzu zu er-
wähnen sind die gescheiterten 
Markteintrittsversuche von O.N.E. 
NRW und ECCO (Chemliner).  

Wettbewerber im EWV in 
Schweden und in der 
Schweiz  
In Schweden sind Hector Rail und DB 
Schenker AB derzeit die einzigen 
Wettbewerber zu Green Cargo im 
EWV. Dabei greifen beide Unterneh-
men  ähnlich wie DB Schenker Rail 
in Deutschland und Green Cargo  
auf kleinere Eisenbahnunternehmen 
als Unterauftragnehmer zurück.  

In der Schweiz ist neben der SBB 
Cargo die BLS Cargo im EWV aktiv, 
wobei sich die Tätigkeiten auf Tran-
sitverkehre auf der Nord-Süd-Achse 
und seit jüngster Zeit auch auf der 
Ost-West-Achse beschränken. Die 
DB Schenker Rail Schweiz betreibt 
EWV im Großraum Basel und kann 
diese nach eigenen Angaben mit ent-
sprechenden Vorlauf auch auf andere 
Relationen ausweiten. Die Rhätische 
Eisenbahn AG betreibt u. a. EWV, 
teilweise über ein Kooperationsnetz-
werk, vor allem für Mineralöl- und 
Holztransporte.  

Übersicht 2: Schematische Darstellung des Transportnetzwerks im deutschen EWV  
 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Nikutta/Pahl (2009) und Siegmann/Stuhr (2012) 
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Fazit zur Marktanalyse  
Sowohl in Deutschland als auch in 
Schweden und der Schweiz ist der 
Markt für EWV durch die jeweiligen 
Incumbents geprägt. Wettbewerber 
erreichen in diesem Markt nur Anteile 
im einstelligen Bereich. Gemessen 
an der Verkehrsleistung ist die Be-
deutung des EWV insgesamt am Ei-
senbahngüterverkehr in Deutschland 
zuletzt gesunken (2010: etwa 26 %). 
Gleiches gilt auch für die Schweiz; in 
Schweden konnte sich der Anteil des 
EWV am Eisenbahngüterverkehr bei 
etwa 50 % stabilisieren. Sowohl in 
der Schweiz als auch in Schweden 
besitzt der EWV ein höheren Anteil 
am gesamten Güterverkehr.  

Das Produktionsnetz des EWV (ba-
sierend auf dem System des Incum-
bents) ist in allen drei untersuchten 
Ländern vergleichbar und basiert auf 
Knotenpunkten, über die einzelne 
Wagen gebündelt, in die Zielregion 

transportiert, dort getrennt und an die 
Empfänger verteilt werden.  

Die wenigen Wettbewerber in 
Deutschland beschränken sich meist 
auf regionale oder Spezialtransporte. 
In der Regel umgehen sie dabei die 
Nutzung der komplexen und meist 
durch DB Schenker Rail belegten 
ZBA der DB Netz und führen statt 
dess
soweit möglich auf DB-fremder Infra-
struktur durch.  

Bei einer intramodalen Betrachtung 
ist dieser Befund aus wettbewerbs-
ökonomischer Perspektive unbefrie-
digend und wirft die Frage nach ord-
nungspolitischen Abhilfemaßnahmen 
auf. Die Ergebnisse der Marktanalyse 
dienen im weiteren Verlauf des For-
schungsprojektes der Entwicklung 
von stilisierten, als realistisch er-
scheinenden Geschäftsmodellen im 
EWV, anhand derer die Relevanz be-
stimmter Marktzutrittsschranken und 

Wettbewerbsprobleme bewertet und 
ggf. wettbewerbspolitische und regu-
latorische Handlungsempfehlungen 
formuliert werden. Näher zu untersu-
chen ist dabei die Bedeutung z.B. 
folgender Aspekte: die Notwendigkeit 
von Kooperationen zwischen Eisen-
bahnunternehmen und mit anderen 
Marktakteuren (Speditionen, Lo-
gistikdienstleister, Fahrzeugindustrie, 
Endkunden); der Zugang zu Rangier-
bahnhöfen/ZBA, Gleisanschlüssen 
und sonstigen Eisenbahninfrastruktu-
ren; die Funktionsfähigkeit der Märkte 
für Lokomotiven und bestimmte Gü-
terwagen; Probleme beim Angebot 
des grenzüberschreitenden EWV; 
vermutete Verdrängungsstrategien 
von Incumbents im EWV; und die 
Wettbewerbsbeziehungen zum Stra-
ßengüterverkehr. 

Gernot Müller, Martin Zauner 

Kundenbindungsansätze im deutschen TK-Markt 
Im Rahmen eines aktuellen For-
schungsprojekts untersucht das WIK 
die Bedeutung von Kundenbin-
dungsmaßnahmen im TK-Markt. Es 
lassen sich in Teilen des TK-Marktes 
derzeit hohe Wachstumsraten ver-
zeichnen, insbesondere in den Berei-
chen der mobilen Datennutzung, des 
Cloud Computing sowie der Heim- 
und Energievernetzung (eHome und 
Smart Meter). Doch können diese 
Bereiche augenblicklich den Trend in 
den umsatzstärksten Teilmärkten 
(Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse 
sowie -telefonie, Internet-Breitband-
anschlüsse) nicht kompensieren. 
Denn genau diese wichtigen Teil-
märkte zeigen erkennbare Anzeichen 
von Sättigung und bieten kaum 
Wachstumsaussichten. Ein stark 
kompetitives Wettbewerbsumfeld, 
breitere Auswahl an Produkt- und 
Dienstealternativen, erhöhte Verfüg-
barkeit von Informationen zu konkur-
rierenden Angeboten und eine damit 
gesunkene Loyalität der Kunden ge-
genüber den Unternehmen stellen die 
Marktrealitäten auch im TK-Markt 
dar.1 Die Folge ist, dass insbesonde-
re für die etablierten Marktteilnehmer 
in diesen Bereichen die Verteidigung 
der eigenen Marktposition und -
anteile zu einer der wichtigsten stra-
tegischen Unternehmensaufgaben 
wird2: Neukunden, die entweder noch 
kein Telefonie- oder Internetprodukt 
besitzen oder von Wettbewerbern 
migrieren, können nämlich kaum ak-
quiriert werden, und falls doch, meist 
nur mit erheblichem Marketing- und 

Vertriebsaufwand. Schätzungen ge-
die Pflege loya-

ler Kundenpotenziale lediglich 15 bis 
20 Prozent der Aufwendungen erfor-
dert, die das Marketing für die Ge-
winnung neuer Kunden einsetzen 
muss 3 Kundenbindungsmaßnah-
men sind deshalb im heutigen mo-
dernen Marketinginstrumentarium 
von TK-Unternehmen nicht mehr 
wegzudenken. Dabei ist das sog. 
Customer Relationship Management 
(CRM) in den letzten Jahren immer 
wichtiger geworden und hat gleich-
sam seit dem Erscheinen des Bei-
trags von Berry im Jahre 19834 für 
einen Paradigmenwechsel in Theorie 
und Praxis der Kundenbindung ge-
sorgt.5 Hierbei steht die langfristige 
Betrachtung der Kundenbeziehung 
im Blickfeld statt einer kurzfristigen 
transaktions- und produktionsorien-
tierten Schwerpunktsetzung. Weniger 
die Maximierung von relativ kurzfristi-
gen Kennzahlen wie Gewinn oder 
Marktanteil ist Ziel des CRM, viel-
mehr wird der Erfolg anhand langfris-
tiger Überlegungen wie z.B. dem 
Customer Lifetime Value, dem lang-
fristigen Kundenwert, gemessen. In 
einem Marktumfeld wie dem TK-
Sektor, in welchem die Unterschiede 
zwischen den Produkten und Diens-
ten verschiedener Wettbewerber oft 
schwach ausgeprägt sind und die 
Basisleistungen (z.B. Bereitstellung 
eines Telefon-, Mobilfunk- und Inter-
netanschlusses) nahezu austausch-
bar sind, erhalten strategische Maß-
nahmen der Kundenbindung eine be-

sondere Bedeutung für die Unter-
nehmen. 

Kundenbindung für Unter-
nehmen im TK-Sektor 
Die Rolle der Kundenbindung hat 
sich im TK-Markt seit Beginn der 90er 
Jahre des letzten Jahrhunderts stark 
gewandelt. So richtete man in der 
TK-Branche während der Wachs-
tumsphase der 90er Jahre die Marke-
tingbemühungen zunächst noch vor-
zugsweise auf die Neukundenakqui-
sition aus, da hohe Wechselkosten 
(z.B. keine Rufnummernmitnahme 
beim Anbieterwechsel) wirksame 
Barrieren zur Abwanderung darstell-
ten. Der diesbezügliche Wandel im 
TK-Markt hat darauf hingewirkt, dass 
Kundenbindung in erheblichem Maße 
an Bedeutung gewonnen hat. Die 
wesentlichen Dimensionen, welche 
die Instrumente der Kundenbindung 
für TK-Unternehmen bedienen kön-
nen und die oftmals nicht über-
schneidungsfrei sind, sollen nachfol-
gend erwähnt werden.   

Ökonomische Bindungen beinhalten 
sämtliche Maßnahmen, mit denen für 
die Kunden eine Steigerung ihres 
Nutzens, eine Reduzierung ihrer Kos-
ten oder des Produkt- oder Dienst-
leistungspreises erreicht werden 
kann. Ursachen für die wirksame Un-
terbindung von Kündigungen und 
Abwanderungen von Kunden eines 
TK-Anbieters können das Vorhan-
densein von direkten und indirekten 
Kosten sein. Direkte Kosten sind die 
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antizipierten, direkt zurechenbaren 
Kosten der Beendigung der alten und 
des Beginns der neuen Geschäftsbe-
ziehung zu einem anderen TK-
Anbieter, beinhalten also Kosten der 
Suche, Anbahnung und des Ab-
schlusses der neuen Geschäftsbe-
ziehung. Der Wechsel eines TK-
Anbieters bzw. zu einem anderen 
Produkt oder einer anderen Dienst-
leistung kann andererseits dazu füh-
ren, dass bereits getätigte Investitio-
nen nicht mehr genutzt werden kön-
nen (sunk costs), oder dass Opportu-
nitätskosten entstehen, da der positi-
ve Nutzen des bisherigen Produktes 
oder Dienstes jedenfalls teilweise 
eingebüßt wird.6 Es werden zumeist 
Wiederholungskäufe oder transak-
tionen mit ökonomischen Vorteilen 
versehen. Darauf gründen sich vor-
nehmlich die vielfältig vorhandenen 
Kundenbindungsprogramme, die für 
jede getätigte Transaktionen eine 
Gutschrift (zumeist für die Rechnung 
oder als Guthabenpunkte) vergeben 
und dann den Eintausch mit Geld- 
und Sachprämien mittels des Punk-
teguthabens ermöglichen. Ökonomi-
sche Anreize resultieren auch aus 
Treue- und Halteangebote für ab-
wanderungswillige Kunden am Ende 
ihrer Mindestvertragslaufzeiten, wie 
z.B. Gutscheine, Tarifrabatte, Rech-
nungsgutschriften und sonstige mo-
netäre und nicht-monetäre Anreize 
wie Hardwarezugaben (Router, Mo-

a-
 

Juristisch-kontraktuelle Bindungen 
können mittels spezifischer Vertrags-
gestaltung Wechselbarrieren wirksam 
aufbauen, zumeist wenn Gegenstand 
der Geschäftsbeziehung eine (länger-
fristig zu erbringende) Dienstleistung 
wie die Bereitstellung eines TK-
Anschlusses ist. Bei der juristischen 
Bindung erfolgt die Bindung an den 
TK-Anbieter mittels eines Vertrages, 
über den die Rechte und Pflichten 
aus der gemeinsamen Geschäftsbe-
ziehung eingefordert werden können. 
Juristisch-kontraktuelle Bindungen 
sehen somit vor, dass Kunden durch 
Verträge wie Versicherungen, Ser-
vice- oder Wartungsverträge oder 
durch Fixierung von Nachfolgetrans-
aktionen gebunden werden. Diese 
vertragliche Ausgestaltung führt auch 
dazu, dass bei einer vorzeitigen Be-
endigung der Geschäftsbeziehung 
vertragliche Kosten entstehen kön-
nen, wie bspw. Auflösungsgebühren, 
Vertragsstrafen bei vorzeitiger Ver-
tragsauflösung sowie Verlust von ver-
traglichen Rechten und Vorteilen. Ge-
radezu ein klassisches Beispiel von 
solchen vertraglichen Bindungen sind 
Mindestvertragslaufzeiten im TK-
Sektor und die zumeist umfangrei-

chen Vertragsbestandteile in den 
AGB. 

Technische Bindungsvariablen stel-
len oftmals sehr wirksame Wechsel-
barrieren dar. Der besondere Vorteil 
dieser Art von Kundenbindung liegt 
für die TK-Anbieter in der nachhalti-
gen Dauerhaftigkeit der Bindung. 
Durch eine proprietäre technische 
Ausstattung wird ein Systembin-
dungseffekt erzielt, der automatisch 
und zwingend die Festlegung auf ei-
ne besondere Produktgruppe, einen 
besonderen Service oder gar auf ein 
besonderes technisches Komplett-
system bedeutet. Kunden werden so 
dazu gebracht, ausschließlich Pro-
dukte und Dienste zu nutzen, die mit 
einem speziellen TK-Anbieter kompa-
tibel sind. Ziel ist es, eine möglichst 
breite Kundenbasis um wichtige 
Kernprodukte oder -dienstleistungen 
zu generieren und die systemische 
Bindung im Anschluss daran durch 
kompatible und komplementäre An-
gebote auszunutzen.7 Beispielhaft sei 
hier der technische Unterschied der 
Mobilfunksysteme GSM und CDMA 
erwähnt, die nicht miteinander kom-
patibel sind. Endgeräte für das eine 
Netz können nicht im jeweils anderen 
benutzt werden. Auch sei an dieser 
Stelle auf den proprietäre Einsatz von 
speziellen Modem- und Routergerä-
ten seitens einzelner Internetprovider 
verwiesen, so dass die Kompatibilität 
und Funktionsfähigkeit nur mit anbie-
terspezifischer Firmware sicherge-
stellt werden kann und Geräte von 
Drittanbietern nur eingeschränkt be-
nutzt werden können. 

Mit sozial-emotionalen Wechselbarri-
eren wird eine Verbundenheit gegen-
über dem TK-Anbieter aufgebaut. 
Diese Verbundenheit basiert auf ei-
ner freiwilligen Entscheidung, das ak-
tuelle Produkt oder die aktuelle 
Dienstleistung nicht zu wechseln und 
dauerhaft zu nutzen, da affektive und 
normative Bindungsmotive aufgebaut 
worden sind. Die Identifikation mit 
dem TK-Anbieter und seinen Produk-
ten und Dienstleistungen ist sehr 
hoch, und nicht selten werden bspw. 
Produkte eines bestimmten Herstel-
lers regelrecht zu Symbolen, mit de-
nen ein gewisses Lebensgefühl und 
eine bestimmte Lebenseinstellung 
wirksam nach außen dargestellt wer-
den kann. So konnten bspw. im Mo-
bilfunk die D- i-

bewirken, indem auf die Netzqualität 
gegenüber den E-Netzen hingewie-
sen wurde und somit über einen län-
geren Zeitraum eine durchaus emoti-
onalisierende Markenbotschaft, be-
sonders in technikaffinen Kunden-
kreisen, vermittelt wurde. 

Die obigen Darstellungen machen 
deutlich, dass die Dimensionen der 
Kundenbindung umfassend und viel-
schichtig sind. Es zeigt sich außer-

n-
dungsmaßnahme einheitlich für alle 
Branchen gibt. Vielmehr ist das Zu-
sammenspiel von Kunden- und An-
bietereigenschaften, der Ausgestal-
tung von Produkt und Dienstleistung 
sowie von Marktparametern wie 
Wettbewerbsintensität, Dynamik und 
Reifegrad entscheidend, dass es 
branchenspezifische Unterschiede 
gibt. Es existieren eine ganze Reihe 
von Besonderheiten und Merkmalen, 
welche auf die Kundenbindungsmaß-
nahmen in der TK-Branche einwir-
ken, und die bei einer eingehenden 
Auseinandersetzung mit der Thema-
tik berücksichtigt werden müssen: 

Schwache Bindungsmög-
lichkeit über Produktmerk-
male 
Die Vermarktung von Produkten und 
Diensten in der TK-Branche zeichnet 
sich durch eine wesentliche Beson-
derheit aus: Der Markterfolg wird 
nicht allein durch Produkttransaktio-
nen bestimmt, sondern definiert sich 
über die Nutzung eines Produktes 
oder einer Dienstleistung durch den 
Nachfrager. Produkte und Dienste im 
TK-Sektor sind somit Nutzungsgüter, 
die dem Verbraucher auf vertragli-
cher Basis über einen langfristigen 
Zeitraum zur Verfügung stehen und 
welche die Konsumbedürfnisse des 
Nachfragers über eine längerfristige 
Zeitspanne befriedigen können. Der 
Erwerb eines Produktes oder einer 
Dienstleistung im TK-Sektor stellt ei-
ne notwendige Voraussetzung dar, 
um die anschließende Nutzung (z.B. 
Sprachtelefonie, Internetzugang) 
überhaupt erst zu ermöglichen  die 
eigentliche Anwendung stiftet somit 
einen überproportionalen Nutzung im 
Vergleich zur Erstanschaffung. Die 
Angebote im TK-Sektor sind deshalb 
hochgradig problemlösungs- und 
aufgabenorientiert, und können kaum 
mit traditionellen Produktmerkmalen 
wie Design, Funktionalität, Ausstat-
tung oder Materialanmutung aufwar-
ten.8 Vor diesem Hintergrund ist es 
für Marktteilnehmer im TK-Sektor viel 
wichtiger als bspw. bei Anbietern von 
Transaktionsgütern, eine bestehende 
langfristige Beziehung mit einem 
Kunden einzugehen. 

Lock-in Effekte über die Ver-
tragsgestaltung 
Das Vorhandensein von Wechselkos-
ten ist eine der entscheidenden Vo-
raussetzungen, um einen Wechsel 
von Dienstleistungsanbietern zu er-
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schweren. Wechselkosten bewirken, 
dass der Mehrwert des neuen Ange-
bots deutlich höher sein muss als 
beim bestehenden Angebot, oder 
dass der Preis im Vergleich zum 
etablierten Angebot signifikant gerin-
ger sein muss, damit der Nachfrager 
ein alternatives Angebot auswählt. 
Vertragslaufzeiten im TK-Sektor be-
tragen typischerweise 12 oder 24 
Monate. Bevor nun die Wechselkos-
ten eines Kunden zum Ende der Ver-
tragslaufzeit rapide abnehmen, wird 
häufig eine Vertragsverlängerung 
Monate vor Ende der Vertragslaufzeit 
angeboten, oftmals in Verbindung mit 
einem neuen Endgerät oder einer 
monetären oder nicht-monetären 
Bleibeprämie. Weitere Maßnahmen 
der vertraglichen Ausgestaltung se-
hen vor, dass vornehmlich bei Basis-
angeboten im TK-Bereich oftmals 
Test- und Zusatzangebote per Vor-
einstellung dazu gebucht werden. 
Werden diese anfänglich kostenlosen 
Testangebote nicht innerhalb der oft 
kurzen Testzeiträume gekündigt, 
können den Kunden dadurch unge-
wollt mitunter hohe Zusatzkosten 
entstehen.  

Bindung durch technologi-
sche Lock-in Effekte 
Der TK-Sektor als traditionell tech-
nisch-geprägte Branche, ist überwie-
gend als ein Systemgeschäft zu cha-
rakterisieren, bei dem einzelne Teil-
elemente oder Komponenten als or-
ganisierte Einheit fungieren und mit-
tels kompatibler Schnittstellen zu ei-
nem funktionierenden technischen 
Gesamtsystem konvergieren. Kun-
den, die über die Subvention von 
Hardware und Endgeräten gewonnen 
werden, können tendenziell eine rela-
tiv hohe Preiselastizität aufweisen, 
und werden voraussichtlich bei dem 
neuen Anbieter nicht lange bleiben. 
Es müssen deshalb Wechselbarrie-
ren errichtet werden, so dass ideal-
erweise während der gesamten Lauf-
zeit der Geschäftsbeziehung diese 
Investitionen wieder hereingeholt 
werden. Deshalb wird im TK-Sektor 
häufig eine technologische Kunden-
bindung durchgeführt: Schon seit ge-
raumer Zeit werden bspw. subventio-
nierte mobile Endgeräte mit einem 
sog. SIM-Lock ausgestattet. 

Erste empirische Erkennt-
nisse 
Wie lassen sich nun die Wirkungen 
der Bindungsmechanismen empirisch 
greifen? Eine Möglichkeit besteht da-
rin, die geäußerte Wechselbereit-
schaft der Nachfrager zu untersu-
chen. Je nachdem, wie hoch eine Be-
reitschaft ausfällt, den eigenen Netz- 

oder Internetprovider zu wechseln, 
kann auf die freiwillige oder unfreiwil-
lige Bindung der Kunden an das ak-
tuelle Angebot und somit indirekt 
auch auf die Wirkung von Bindungs-
mechanismen geschlossen werden.  

Tabelle 1 zeigt die Resultate einer 
Media-Studie 
wahrscheinlich ist es, dass Sie zu ei-
nem anderen Anbieter wechseln 

 

Zu sehen ist, dass nur ein geringer 
Anteil der Kunden einen Wechsel als 
wahrscheinlich oder sehr wahrschein-
lich ansieht. Der weitaus überwie-
gende Teil sieht hingegen einen 
Wechsel als eher oder sogar als sehr 
unwahrscheinlich an  für alle drei 
Nutzungskategorien jeweils mehr als 
80% der Befragten. Allein im Fest-
netzbereich scheint es mit insgesamt 
etwas mehr als 12% der Befragten 
einen leicht erhöhten Anteil derjeni-
gen zu geben, die einen Wechsel des 
Festnetzanbieters als sehr oder eher 
wahrscheinlich einschätzen. Offen-
sichtlich weist der Festnetzbereich 
von allen drei Anwendungsgebieten 
noch die höchste vorhandene Wech-
selbereitschaft auf. Möglicherweise 
hat dieser Bereich die starke und dy-
namische Wachstums- und Kunden-
entwicklung des Internet und des 
Mobilfunks der letzten Jahre nicht in 
vollem Umfang mitgemacht. Dies 
würde auch die relativ hohe Zahl von 
mehr als 50% der Befragten erklären, 
die einen Wechsel als eher unwahr-

scheinlich ansehen. Auffällig ist aber 
auch, dass der Anteil derjenigen Be-
fragten, die unentschlossen sind oder 
keine Angaben liefern, im Festnetz-
bereich sehr gering ist. In den beiden 
anderen Bereichen erreicht dieser 
Wert hingegen nahezu 10%, so dass 
nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass ein gewisser Anteil der Befrag-
ten sich zukünftig wechselbereit zei-
gen könnte. 

Auch die Wechselbereitschaft zu al-
ternativen Anbietern bei günstigeren 
Tarifen scheint nicht besonders stark 
ausgeprägt zu sein. Im Rahmen einer 
weiteren Media-Studie wurde die 
Wechselbereitschaft zu günstigeren 
Tarifen im Festnetz, Mobilfunk und 
Internet abgefragt. 

71% der Befragten geben an, bei ei-
nem günstigeren Tarif nicht den An-
bieter zu wechseln. Ungefähr 23% 
wechseln bei Preisvorteilen zumin-
dest gelegentlich den Anbieter. Le-
diglich knapp 3% wechseln im kon-
kreten Fall häufiger den Anbieter. Of-
fensichtlich herrschen trotz des Vor-
handenseins von günstigen Tarifal-
ternativen relativ starke Mechanis-
men vor, die einem Anbieterwechsel 
konkret im Wege stehen. Selbst bei 
offensichtlich vorhandenen ausrei-
chenden Informationen bezüglich des 
Angebots und des Tarifs, kann sich 
eine große Mehrheit der Befragten 
nicht zum Wechsel entschließen. Ein 
großer Teil der Kunden strebt dem-
nach keinen Wechsel an, sei es aus 

Tabelle 1: Wechselbereitschaft 

Wechselbereitschaft Internet-
Provider 

Mobilfunk-
Netzanbieter 

Festnetz-
anbieter 

Sehr unwahrscheinlich 40,8% 35,8% 36,4% 

Eher unwahrscheinlich 42,1% 47,4% 51,0% 

Eher wahrscheinlich 5,5% 6,1% 9,5% 

Sehr wahrscheinlich 2,2% 1,6% 2,7% 

Keine Angabe 9,4% 9,1% 0,3% 

Quelle: Media- - 28.02.2011 

Abbildung 1: Wechselbereitschaft bei günstigeren Tarifen9 
 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Nikutta/Pahl (2009) und Siegmann/Stuhr (2012) 
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Zufriedenheit mit dem aktuellen An-
gebot, aus Bequemlichkeit, mangels 
valider Alternativen oder aufgrund 
des Wirkens expliziter Kundenbin-
dungsmaßnahmen.  

Die Untersuchungen von Kundenbin-
dungsmaßnahmen im TK-Markt wei-
sen darauf hin, dass die am häufigs-
ten eingesetzte Bindungsvariable die 
juristisch-kontraktuelle ist. Nahezu al-
le großen Anbieter verwenden übli-
cherweise das Instrument der Min-
destvertragslaufzeiten. Mindestlauf-
zeiten haben in der Regel eine Dauer 
ab einem Monat und bis zu 24 Mona-
te, mit Möglichkeiten zur Verringe-
rung einer langfristigen Bindungs-
dauer durch höhere Entgelte. Wie 
schon zuvor beschrieben, wird dabei 
die Bindung der Kunden durch um-
fangreiche juristische Stellhebel cha-
rakterisiert. Daneben werden ver-
stärkt auch ökonomische Bindungs-
variablen eingesetzt, vornehmlich in 
Gestalt von zielgruppenspezifischen 
Rabattangeboten bei Verlängerungs-
angeboten, kostenlose oder ermäßig-
te Hard- oder Softwarezugaben so-
wie Cross-selling Angebote in Gestalt 
von vergünstigten Partner- oder Fa-

o-
wie von Tarifvorteilen bei Verlänge-
rung und Beauftragung von zusätzli-
chen Produkten im Bündel. Schließ-
lich werden verstärkt auch ökonomi-
sche Bindungsvariablen genutzt und 
als Prämien-, Punkte- oder Treue-
programme den Kunden angeboten. 
Dabei werden getätigte Umsätze, 
Transaktionen oder die Dauer der 
Geschäftsbeziehung in Punkte trans-
feriert, die zum Erhalt von ver-
schiedensten Geld- und Sachprämien 
berechtigen.  

Eine dezidierte Bindung der Kunden 
durch sozial-emotive oder technische 
Komponenten findet nur vereinzelt 
statt. Zu erwähnen ist in diesem Kon-
text insbesondere die Serviceoffensi-
ve von 1&1, mit der einerseits Neu-
kunden gewonnen und andererseits 
bestehende Kunden mit besonders 
schnellen und umfangreichen Ser-
vicemaßnahmen gehalten werden 
sollen. Hier wurde ein besonderes 

strategisches und werbewirksames 
Augenmerk auf die Servicekompo-
nente geworfen, da man als DSL-
Anbieter vergleichsweise standardi-
sierte Produkte im Portfolio hat (die 

mit vorgegebener Geschwindigkeit ist 
ersetzbar durch ähnliche Konkurren-
zangebote), die sich in einem klar de-
finierten und engen Preiskorridor be-
wegen. Wie weiter oben erwähnt, 
stellt der Kundenservice eine Mög-
lichkeit dar, sich von der Konkurrenz 
abzuheben. 

Weiterer Ausblick 
Das mögliche Spektrum der Kunden-
bindungsmechanismen wird im TK-
Sektor nach bisherigen Erkenntnis-
sen nicht umfänglich ausgeschöpft. 
Eine erste Analyse zeigt, dass insbe-
sondere juristische Bindungsvariab-
len einen Schwerpunkt der Kunden-
bindung darstellen, ebenfalls einge-
setzt werden ökonomische Variablen. 
Sozial-emotionale wie auch techni-
sche Bindungsmaßnahmen lassen 
sich dagegen seltener finden. Für 
den weiteren Projektverlauf wird zu 
analysieren sein, wie weit das Spekt-
rum der eingesetzten Kundenbin-
dungsmaßnahmen im TK-Sektor 
reicht, wie konkrete Bindungssyste-
matiken eingesetzt werden und ihre 
Wirkung entfalten. Die recht niedrigen 
Zahlen zu Wechselabsichten der 
Kunden scheinen zu bestätigen, dass 
Kundenbindungsmaßnahmen durch-
aus wirksam sind. Im weiteren Ver-
lauf des Projektes wird diese Wech-
selwirkung stärker untersucht und 
einzelne Wirkungsmechanismen nä-
her betrachtet werden. Nicht zuletzt 
können sich daraus konkrete produkt- 
und marketingpolitische Implikationen 
für die Angebots- und Tarifgestaltung 
ergeben. Im Rahmen des For-
schungsprojektes wird es darüber 
hinaus Ziel sein, die Kundenbin-
dungsansätze im TK-Markt nicht nur 
aus einer strategisch-unternehme-
rischen Sicht zu beleuchten, sondern 
insbesondere auch regulatorische 
Implikationen daraus herzuleiten. Es 
wird zu untersuchen sein, wie der 

Einsatz der unterschiedlichen Bin-
dungsvariablen in konkreten Kun-
denbindungsmaßnahmen einen regu-
lierungspolitischen Bedarf auslösen 
könnte, insbesondere vor dem Hin-
tergrund von marktbeherrschenden 
Unternehmen im TK-Sektor. 

Alessandro Monti 

                                                           
1 n-

dung durch Relationship Marketing-
 

2 Vgl. Stauss, Bernd und Wolfgang Seidel 
u-

München 2007, S. 23. 
3 Müller, Wolfgang und Hans-Joachim Rie-

in: Harvard Business Manager, Band 13, 
Nr. 3, S. 67-79, S. 69. 

4 Vgl. Grundlegend Berry, Leonard L. (1983): 

L. und Lynn Shostack und Gregory D. Upah 

-28. 
5 Vgl. Berger, Paul D. und Nada I Nasr 

e-

Interactive Marketing, Band 12, S. 17-30, 
S. 18 und Eshghi, Abdolreza und Domini-

e-
terminants of customer loyalty in the wirel-

e-
communications Policy, Band 31, S. 93-
106, S. 94. 

6 Es können bspw. umfangreiche Investitio-
nen für Endgeräte in eine (proprietäre) Mo-
bilfunk- oder Endgerätetechnik getätigt 
worden sein, die bei einem Wechsel nahe-
zu unwiederbringlich verloren gehen kön-
nen. Auch kann selbst ein Wechsel zwi-
schen den mobilen Betriebssystemen And-
roid und iOS zu gewissen Kosten führen, 
da bspw. gespeicherte Musikbibliotheken 
nicht unmittelbar miteinander kompatibel 
sind oder nur mittels spezieller Software 
(z.B. iTunes) abspielbar sind. 

7 n-
dung als Element moderner Wettbewerbs-

a-
nagement -165, 
S. 158. 

8 Im Rahmen von Produktbündeln ist es je-
doch möglich, mittels Hardwarekomponen-
ten diese traditionellen Produktmerkmale in 
das Gesamtangebot zu integrieren, wie 
bpsw. durch die anfänglichen iPhone- Ex-
klusivangebote von T-Mobile geschehen. 

9 echseln Sie häufiger 
oder gelegentlich Ihren Anbieter, wenn Sie 
irgendwo ein günstigeres Angebot [Telefon-, 
Internet- oder Handytarife] sehen, oder ist 
das eher nicht der Fall?'  

Berichte von Veranstaltungen 

netconomica 2012 
Infrastrukturkonferenz zur Energiewende  

WIK diskutiert Rahmenbedingungen und Finanzierungsoptionen für den Netzausbau 

Energiewende: Regulierung, Finan-
das 

WIK am 9. Mai 2012 im Gustav-
Stresemann-Institut in Bonn die jähr-
lich stattfindende Infrastrukturkonfe-

renz netconomica ausgerichtet. Die 
Konferenz hatte zum Ziel, die Mög-
lichkeiten der Finanzierung zu disku-
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tieren und damit verbundene Chan-
cen und Herausforderungen aufzu-
zeigen. Ein Fokus lag auf dem As-
pekt, inwieweit das regulatorische 
Umfeld und marktliche Finanzie-
rungskonzepte miteinander harmonie-
ren. Auch in diesem Jahr konnten 
hochkarätige Referenten gewonnen 
werden. Neben Akteuren aus der 
Energiewirtschaft trugen Experten 
aus der Finanz- und Immobilienwirt-
schaft ihre Ideen und Konzepte zum 

e-
wende: Regulierung, Finanzierung 
und Realisierung vor. 

Herausforderungen für 
Strom- und Gasnetze 
Dr. Karl-Heinz Neumann, Geschäfts-
führer des WIK, hob zu Beginn der 
Veranstaltung in seiner Begrüßung 
hervor, dass er in der Finanzierung 
des Netzausbaus eine der größten 
Herausforderungen der Energiewen-
de sehe. Dafür erforderlich sei der 
passende Rahmen, um Investitionen 
anzureizen und in die richtigen Kanä-
le zu lenken. Dies wecke auch das In-
teresse institutioneller Anleger. Aller-
dings würden dadurch auch finanz-
wirtschaftliche Regularien jenseits 
des energiewirtschaftlichen Regulie-
rungsrahmens relevant.  

Achim Zerres, Leiter der Abteilung 
Energieregulierung bei der Bundes-
netzagentur, steckte in seinem einlei-
tenden Vortrag den Rahmen und die 
Perspektiven für den Netzausbau im 
Zuge der Energiewende ab. Mit der 
Novellierung des Energiewirtschafts-
gesetzes und der Verabschiedung 
des Netzausbaubeschleunigungsge-
setzes erhält die Bundesnetzagentur 
neue Zuständigkeiten im Zusammen-
hang mit dem Ausbau der Höchst-
spannungsnetze. Er unterstrich, dass 
es sich bei Investitionen in Energie-

netze um ein langfristiges Engage-
ment handle, das mit einer ver-
gleichsweise attraktiven Eigenkapital-
rendite belohnt würde. In diesem Zu-
sammenhang betonte er auch, dass 
es das Ziel der Regulierung sei, den 
Investoren stabile Rahmenbedingun-
gen vorzugeben und keine kurzfristi-
gen Richtungsänderungen einzu-
schlagen. 

Eric Ahlers, Abteilungsleiter Kauf-
männisches Assetmanagement beim 
BDEW, beleuchtete die Herausforde-
rungen des Netzausbaus aus Sicht 
der Stromnetzbetreiber. Er wies da-
rauf hin, dass der Schwerpunkt des 
anstehenden Investitionsbedarfs im 
Verteilnetz liege und dass der not-
wendige Netzaus- und -umbau den 
Schlüssel für die Energiewende dar-
stelle. Die Anreizregulierung müsse 
daher weniger auf Kosteneffizienz 
setzen, sondern vor dem Hintergrund 
der sich verändernden Rahmenbe-
dingung angepasst werden. Als we-
sentliche Ansatzpunkte benannte er 
eine Korrektur des Zeitverzuges so-
wie Anpassungen beim Erweiterungs-
faktor. Dr. Christoph von dem Bus-
sche, Geschäftsführer der GASCADE 
Gastransport GmbH, zeigte das 
Spannungsfeld von Markt und Regu-
lierung bei Investitionen in Gasnetze 
auf. Er verwies auf die Risiken, die 

die Regulierung im Hinblick auf Neu-
investitionen schaffe, insbesondere 
im Hinblick auf die Konstruktion des 
Effizienzbenchmarkings sowie des 
allgemeinen Produktivitätsfortschritts. 
Zur Verbesserung des Investitions-
klimas unterbreitete von dem Bus-
sche einen Lösungsvorschlag. Im 
Gegensatz zu einer einheitlich regula-
torisch genehmigten Eigenkapitalver-
zinsung solle die Rendite vom Markt 
durch eine differenzierte Bewertung 
einzelner Investitionsprojekte be-
stimmt werden. Dies könne bei-
spielsweise durch eine Auktionierung 
erfolgen. Dadurch würden die be-
nannten regulatorischen Risiken vom 
Markt eingepreist. 

Institutionelle Investoren 
und Bürger als Kapitalgeber  
Zwei wichtige Aspekte der Konferenz 
waren die Einschätzung institutionel-
ler Investoren sowie neue Beteili-
gungsmöglichkeiten am Netzausbau. 
Zunächst referierte Dr. Oliver Voß, 
Leiter Research bei der IVG Immobi-
lien AG, zu den Chancen der Ener-
giewende im Hinblick auf Infrastruk-
turinvestitionen. Diese Asset-Klasse 
bilde sich als neues Investitionsfeld 
heraus, da traditionell risikoavers 
ausgelegte Assetklassen (z.B. 
Staatsanleihen) durch die Finanzkrise 
an Attraktivität verlören. Grundsätzli-
che Vorteile bei Investitionen in 
Strom- und Gasnetze sah er insbe-
sondere in der staatlich genehmigten 
Rendite und den regulatorisch deter-
minierten und somit stabilen Cash-
Flows. Allerdings bezog er die Vortei-
le vornehmlich auf Investitionen in 
Bestandsnetze. Investitionen in Netz-
ausbau sah er mit deutlicheren Risi-
ken behaftet, die unter anderem ge-
trieben seien durch langwierige Ge-
nehmigungs- und Planungsverfahren 
aber auch lokale Widerstände in der 
Bevölkerung und sich ändernde poli-
tische Rahmenbedingungen. 

Einblicke in die Sichtweise bereits im 
Bereich Energienetze aktiver Investo-
ren boten überdies Michael Seidel, 
Bereich Structured Investments, und 
Stefan Mattiske, Bereich Konzeption 
und Vertrieb institutionelle Investoren 
bei der Commerz Real AG. Seidel un-
terstrich, dass institutionelle Investo-
ren langfristige und rentable Anlage-
möglichkeiten mit sicherer Rendite 
suchten. Der Staat habe es in der 
Hand, mit verlässlichen Rahmenbe-
dingungen für die Einspeisung von 
Energie und für die Netzregulierung 
Grundlagen für Investitionen zu 
schaffen. Zur Zeit gebe es aus Inves-
torensicht Unsicherheiten hinsichtlich 
sich ändernder Rahmenbedingungen. 
Im Gegensatz zu den Ausführungen 
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von Dr. Voß schätzten die Referenten 
der Commerz Real Investmentmaß-
nahmen im Zuge des Netzausbau 
weniger kritisch ein.  

Ein innovatives, privat initiiertes Mo-
dell zur Finanzierung und Realisie-
rung des Netzausbaus erläuterte Dr. 
Martin Grundmann am Beispiel der 

r-
. Die Bürgerbeteiligung stellt 

ein neues Finanzierungskonzept dar, 
welches gleichzeitig lokale Wider-
stände am Netzausbau ausräumen 
soll, da die Bürger an den Netzerlö-
sen partizipieren. Grundmann unter-
strich dazu in seinen Ausführungen, 
dass er das Problem beim Netzaus-
bau weniger in der Finanzierung, 
sondern vielmehr in der Akzeptanz 
der lokalen Bevölkerung sehe. 

Podiumsdiskussion: Stabile 
Rahmenbedingungen als Pe-
titum 
Im Anschluss an die Vorträge eröffne-
te Dr. Andrea Schweinsberg, Abtei-
lungsleiterin der Abteilung Energie-
märkte und Energieregulierung des 
WIK, die Podiumsdiskussion. Die 
Leit m-
feld und marktliche Finanzierungs-

Diskussionsrahmen. Dieser unterteilte 
sich weiter in die Blöcke Regulierung 
und Realisierung/Akzeptanz. 

Zu den Teilnehmern zählten Eric Ah-
lers (BDEW) Dr. Martin Grundmann 
(ARGE Netz GmbH & Co. KG) Mi-
chael Seidel (Commerz Real AG) so-
wie Björn Spiegel (Fachgebietsleiter 
Energiepolitik des Wirtschaftsrats der 
CDU e.V.). 

Die Teilnehmer wurden gebeten, in 
einem Eingangsstatement zu benen-

nen, wo sie die größten Herausforde-
rungen beim Netzausbau sehen. 
Björn Spiegel hob hervor, dass er 
diese zum einen in der Anbindung 
von Offshore-Windparks (insbesonde-
re Haftungsfragen und die damit ver-
bundene Umlegung der Kosten) und 
zum anderen in der fortschreitenden 
Rekommunalisierung sieht. Diese 
führe zu einer weiteren Zersplitterung 
der Verteilnetze und einer zuneh-
menden Verschuldung der Kommu-
nen. Durch Zusammenschlüsse auf 
Verteilnetzebene könnten hingegen 
Effizienzen gehoben werden. Ahlers 
betonte erneut, dass die Herausforde-
rung in einer Anpassung des Regulie-
rungsrahmens liege. Für Seidel be-
steht die Herausforderung darin, die 
Rahmenbedingungen so zu gestal-
ten, dass eine angemessene Kapitali-
sierung der Unternehmen möglich ist. 
Aus Sicht von Grundmann muss der 
Netzausbau als gesellschaftliches 
Projekt betrachtet werden, das von 
der breiten Masse getragen und 
gleichzeitig von ihr auch bezahlt wer-
den muss.  

Im Diskussionsblock zur Regulierung 
herrschte allgemeiner Konsens auf 
dem Podium, dass die Regulierung 
im Grundsatz einen adäquaten Rah-
men bilde, einzelne Stellschrauben 
jedoch der Nachjustierung bedürften. 
Eric Ahlers hob in diesem Zusam-
menhang hervor, dass für ihn das 
Rendite-Risiko-Verhältnis entschei-

dend sei. Löse man das Rendite-
Problem, löse man auch das Finan-
zierungsproblem beim Netzausbau. 
Außerdem müsse die Komplexität der 
Regulierung reduziert werden, so 
Grundmann. Es wurde das grund-
sätzliche Problem gesehen, dass eine 
Unsicherheit dahingehend besteht, 
wie Gesetzgeber und Regulierer agie-
ren. Seidel betonte allerdings, dass 

die Netzebene für Finanzinvestoren 
durchaus interessant sei und umge-
kehrt Netzbetreiber institutionelle In-
vestoren als Partner akzeptieren wür-
den. 

Im zweiten Diskussionsblock herrsch-
te Einigkeit darüber, dass die Akzep-
tanzfrage ein bedeutendes Thema ist. 
Insbesondere länderübergreifende 
Netzausbauvorhaben müssten besser 
koordiniert werden und der Zeithori-
zont der Planungsverfahren müsse 
reduziert werden. Bürgernetzgesell-
schaften seien ein spannender An-
satz, um die lokale Bevölkerung ein-
zubinden. Allerdings gab es hierzu 
auch kritische Stimmen. Eine weitere 
Regionalisierung könne die Anzahl 
der beteiligten Behörden und somit 
auch die Komplexität weiter erhöhen. 
Seidel führte zu diesem Themenfeld 
an, dass für einen Investor nach der 
Bereitstellung von Kapital die tatsäch-
liche Realisierung des Netzausbaus 
oftmals nicht abzuschätzen sei. Hier 
gebe es durchaus Verbesserungspo-
tenzial hinsichtlich der Koordination 
und der Geschwindigkeit. 

Die netconomica 2012 war während 
des gesamten Tages durch intensive 
und lebendige Diskussionen gekenn-
zeichnet, wofür sich Frau Dr. 
Schweinsberg bei allen Referenten 
und Teilnehmern bedankte. In ihren 
Schlussworten resümierte sie, dass 
es mit der netconomica gelungen ist, 
einen wichtigen Beitrag zur Diskus-
sion möglicher Finanzierungskon-
zepte für den Netzausbau zu leisten. 
Die Konferenz habe gezeigt, dass 
das regulatorische Umfeld aus In-
vestorensicht einen angemessenen 
Rahmen für den Netzausbau schaf-
fe, an einzelnen Stellen jedoch eine 
Nachjustierung diskutiert werden 
müsse. Eine Stabilität der grundsätz-
lichen Rahmenbedingungen sei je-
doch essentiell. Unabdingbar sei 
darüber hinaus eine breite gesell-

schaftliche Akzeptanz. 

Weitere Informationen zur Konferenz 
stehen auf der Konferenzhomepage 
www.netconomica.eu zum Download 
zur Verfügung.  

Christine Müller 
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Konferenzankündigung 

Internationale Konferenz 
Mobile broadband 

- Competitive dynamics and policy implications - 
11.  12. September 2012, Radisson Blu Royal Hotel, Brüssel 

Die Mobilfunkindustrie erfährt zurzeit 
grundlegende Veränderungen, vo-
rangetrieben durch höhere Daten-
übertragungsraten und eine Vielzahl 
neuer Anwendungen und Endgeräte. 
Die Konferenz beleuchtet die sich 
verändernden Wettbewerbsdynami-
ken im mobilen Breitband und die re-
gulierungspolitischen Implikationen. 
Welche Rolle kann das mobile Breit-
band spielen, um die Ziele der Digita-
len Agenda in Europa zu erreichen? 
Gibt es einen Bedarf, das Frequenz-
spektrum für mobiles Breitband durch 
eine zweite Digitale Dividende zu er-
weitern? Was kommt nach LTE? Wie 
können Mobilfunknetzbetreiber Inves-
titionen in Netzausbau und neues 
Frequenzspektrum finanzieren? Soll-
ten die Regulierungsbehörden Spekt-
rum Sharing ermöglichen bzw. för-
dern? Wie sollen die Regulierungs-
behörden auf die Konvergenz von 

festem und mobilem Breitband rea-
gieren? Was für eine Rolle spielen 
Regulierung und Wettbewerbsrecht 
im Bereich der neuen Märkte wie mo-
biler Bezahlungssysteme, mobilem 
Fernsehen und anderer Anwendun-
gen? Diese und weitere Fragestellun-
gen werden Themen auf der interna-
tionalen Konferenz des WIK sein, die 
am 11.-12. September 2012 in Brüs-
sel/Belgien stattfinden wird. Die Kon-
ferenz wird Vertreter der Mobilfunkin-
dustrie, der Europäischen Kommissi-
on, der Regulierungsbehörden und 
der Wissenschaft an einen Tisch 
bringen.  

Weitere Informationen sowie das 
Programm-Update finden Sie auf un-
serer Website www.wik.org. 

Ulrich Stumpf 

 
Programme (as of 28 June 2012) 

Tuesday, 11 September 2012 

9:30 h: Welcome and introduction to day 1 
Karl-Heinz Neumann, Managing Director, WIK 

 
9:40 h: Mobile broadband  A policy agenda for the future  

Chairman: Ulrich Stumpf, Director, WIK 
  Leonidas Kanellos, President, EETT, and Chair Elect 2013 of the Board of European Regulators of Electronic  
  Communications (BEREC): Promoting competition and innovation through mobile broadband (tbc) 
  Anthony Whelan, Head of Cabinet of Commissioner for the Digital Agenda Neelie Kroes, The role of mobile broadband  
   

10:40 h: Coffee/Tea 

11:10 h: Keynote 
Thorsten Dirks, CEO e-plus, Visions for the mobile future (tbc) 

 
11:40 h: Mobile broadband  Building the networks  

Chairman: Ilsa Godlovitch 
  Robert Pepper, Vice President Global Technology Policy, Cisco: Data demand predictions 
  Kip Meek, Director of Spectrum Strategy, Everything Everywhere: Building commercial 4 G networks and services:  
  challenges and opportunities 

12:40 h: Lunch 

14:00 h: Competition in mobile broadband 
Chairman: Peter Alexiadis, Partner, Gibson Dunn 

  Wolf-Dietrich Grussmann, neral for Communications  
  Networks, Content and Technology, European Commission: Promoting competition through licensing and refarming 
  H Nwana, Group Director, Spectrum Policy Group, Ofcom: How to ensure a level playing field in mobile broadband  
   The UK perspective 
  Erik Bohlin, Professor at Chalmers University, Stockholm: The mobile and fixed broadband battle in Sweden 

15:30 h: Coffee/Tea 

  
Allgemeine Information 

 Veranstaltungsort: 
 Radisson Blu Royal Hotel 
 Ruhe du Fossé-aux Loups 47 
 1000 Brüssel, Belgien 

 Konferenzsprache: Englisch 

Veranstalter: 
 WIK GmbH 
 Rhöndorfer Str. 68 
 53604 Bad Honnef 

 Konferenzorganisation: 
 Kathrin Frieters 
 Tel.: +49 2224 9225-28 
 Fax: +49 2224 9225-68 
 E-Mail: MobileBBConference@wik.org 

 Teilnahmebeitrag: 
  

 Anmeldefrist: 
 24. August 2012 

 Weitere Informationen und das Anmelde- 
 formular finden Sie auf unserer Home- 
 page www.wik.org 
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16:00 h: Keynote 
William E. Kovacic, Global Competition Professor of Law and Policy; Director, Competition Law Center at The George  
Washington University; Former Chairman of the United States Federal Trade Commission: Antitrust for the mobile industry  
 A view from the U.S.(by video conference)  

 
16:20 h: Liberating new spectrum for mobile networks 

Chairman: Scott Marcus, Director, WIK 
  Roberto Viola, Secretary General, AGCOM, and Chairman, European Radio Spectrum Policy Group (RSPG):  
  Does mobile broadband require a second digital dividend? The view of the RSPG 
  Anne Bouverot, Director General, GSM Assocation 
 
17:20 h: Bringing mobile broadband to rural areas 

Chairman: Thomas Plückebaum,  
  Hermann Rodler, Managing Director, Nokia Siemens Networks Germany: The contribution of mobile broadband  
  to coverage of rural areas 
  Iris Henseler-Unger, Vice President, Bundesnetzagentur: Rolling out LTE in rural areas  The German experience 
 

18:20 h: End of day 1 

20:00 h: WIK THIRTIETH ANNIVERSARY GALA DINNER 

 

Wednesday, 12 September 2012 

9:20 h: Introduction to day 2 
Ulrich Stumpf, Director, WIK 

 
9:30 h: The long-term technological and market perspective 
  Roberto Saracco, Director of Telecom Italia Future Centre: Mobile versus fixed  the next generation game 
 
10:00 h: New applications and services and the role of net neutrality 

Chairman: Yves Gassot, Managing Director, IDATE  
  Françoise Benhamou, Member of the Board, ARCEP  
  Tommaso Valletti, Professor at Imperial College London: Net neutrality in mobile markets 

11:00 h: Coffee/tea 

11:30 h: Regulatory panel: The rules for competition and regulation in mobile broadband 
Chairman: Karl-Heinz Neumann, General Manager and Director, WIK 

  Leonidas Kanellos, President, EETT, and Chair Elect 2013 of the Board of European Regulators of Electronic  
  Communications (BEREC) (tbc) 
  Reinald Krüger  
  Content and Technology, European Commission 
  Romano Righetti, Group Chief Regulatory Officer, Vimpelcom, and Deputy Chief Operating Officer, Wind  
  Telecomunicazioni 
  Richard Feasey, Director Public Policy, Vodafone Group 
  Erzsebet Fitori, Director, ECTA 
  Daniel Pataki, Director, ETNO 
 

13:00 h: Lunch 

14:00 h: End of conference 

Nachrichten aus dem Institut  
WIK-Consult-  

 
EU Workshop zu "Stand und Über-
prüfung der Frequenznutzung in 
der EU" 

Am 10. Mai 2012 hat die Europäische 
n-

ventory and review of spectrum use: 
Assessment of the EU potential for 

Brüssel durchgeführt. Bei diesem öf-
fentlichen Workshop hat unser Team, 
bestehend aus WIK-Consult GmbH 
und Aegis Systems, Plum Consulting 
sowie IDATE, vorläufige Ergebnisse 
zu unserer Studie und Pilot-

e-
view of spectrum use: Assessment of 
the EU potential for improving spect-

die Europäische Kommission in Vor-
bereitung des Frequenzinventars 
durchführen. 

Wesentliche Aspekte der Studie sind 

 Erhebung von Informationen zu 
öffentlicher und privater Fre-
quenznutzung in allen 27 Mit-
gliedsstaaten der EU in Bezug auf 
die Frequenzbänder von 400 MHz 

bis 6 GHz sowie zusätzliche aus-
gewählte Bänder, 

 unsere bisherige Arbeit in Bezug 
auf die Entwicklung einer adäqua-
ten Methode zur Definition und 
Bewertung der technischen und 
sozio-ökonomischen Effizienz der 
Frequenznutzung, 

 unsere Bewertung der potenziel-
len Relevanz von technischen 
Maßnahmen zur Überwachung 
der Intensität der Frequenznut-
zung, 
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 unsere vorläufige Analyse der 
technischen Effizienz der beste-
henden Nutzung von Funkfre-
quenzen in den oben genannten 
Frequenzbändern, 

 unsere vorläufigen Schlussfol-
gerungen. 

Experten der nationalen Frequenz-
management-Behörden (Spectrum 
Management Authorities  SMAs) 
und andere Schlüsselakteure haben 
ihre Sicht der Dinge in Panel Sessi-
ons vorgetragen. Im Anschluss an die 
Präsentationen wurde der vorläufige 
Befund, einschließlich potenzieller 
Verbesserungsmöglichkeiten der 
Frequenzeffizienz, intensiv diskutiert.  

Die Ergebnisse von Workshop und 
Studie sind wichtige Beiträge zur ak-
tuellen Erstellung eines Verzeichnis-
ses der bestehenden Nutzung von 
Frequenzspektren, wie es von Artikel 
9 des Radio Spectrum Policy Pro-
gramms (RSPP) gefordert wird. Das 

Workshop Programm und die Präsen-
tationen des Studienteams sowie von 
Panel 1 und Panel 2 sind in engli-
scher Sprache als Download auf un-
serer Website www.wik.org erhältlich.  

EU Abschluss-Workshop zu 
"Stand und Überprüfung der Fre-
quenznutzung in der EU" in Brüs-
sel am 6. Juli 2012 

In diesem Workshop der Europäi-
schen Kommission wird das Stu-
dienteam, geleitet von WIK-Consult 
und unterstützt von Aegis, Plum und 
IDATE, die abschließenden Ergeb-
nisse der Studie zur Vorbereitung des 
Frequenzinventars präsentieren, die 
das Team für die Europäische Kom-
mission durchführt. 

Dieser Workshop bietet allen Schlüs-
selakteuren die Gelegenheit, sich be-
züglich der Erkenntnisse und Emp-
fehlungen der Studie auf den neues-
ten Stand zu bringen. 

Die Kommission wird außerdem die 
nächsten Schritte skizzieren. Die 
Kommission erinnert daran, dass sich 
diese Studie auf die Angebotsseite 
des Frequenzinventars konzentriert 
hat, d.h. die bestehende Nutzung der 
Frequenzbänder und die möglichen 
Indikatoren für die Bewertung ihrer ef-
fizienten Nutzung. 

Die Ergebnisse von Workshop und 
Studie werden als wichtige Beiträge 
zur aktuellen Erstellung eines Ver-
zeichnisses der bestehenden Nut-
zung von Frequenzspektren angese-
hen, wie es von Artikel 9 des Radio 
Spectrum Policy Programms (RSPP) 
gefordert wird. 

Der Workshop ist öffentlich, Registrie-
rungen sind bis Montag, den 2. Juli 
2012 möglich. Weiterführende Infor-
mationen sind auf unserer Website 
www.wik.org zu finden. 

 

Veränderung im Aufsichtsrat 
Aus dem Aufsichtsrat sowohl der 
WIK-Consult als auch der WIK GmbH 
sind Herr Dr. Knauth vom BMWi und 
Matthias Kurth, ehem. Präsident der 
Bundesnetzagentur, ausgeschieden. 
Beide Herren haben dieses Amt seit 
über 10 Jahren ausgeübt. Wir danken 
ihnen auch an dieser Stelle ganz be-
sonders für ihr Engagement und ihre 
Unterstützung für unsere Unterneh-
men. Als Nachfolger von Herrn Dr. 
Knauth übernimmt Herr Winfried Ul-
men, Leiter des Referats Telekom-
munikations- und Postrecht im BMWi 
die Aufgabe des Aufsichtsratsvorsit-
zenden. Frau Dr. Henseler-Unger, 
Vizepräsidentin der Bundesnetzagen-
tur, wird in der Nachfolge von Herrn 
Kurth die Aufgabe der stellvertreten-
den Aufsichtsratsvorsitzenden über-
nehmen. Wir danken beiden Persön-
lichkeiten für ihre Bereitschaft in un-
seren Gremien zu arbeiten und freu-
en uns auf die Zusammenarbeit mit 
ihnen. 

Personalveränderungen 
Jennifer Silió Mantilla kam zum 
1.4.2012 aus Spanien als feste Mitar-
beiterin zur Abteilung Kostenmodel-
le und Internetökonomie. Zuvor ar-
beitete Sie bereits für diese Abteilung 
als postgraduierte Praktikantin im 
Rahmen eines Auslandsprogramms 
der Universität von Kantabrien, San-
tander wo sie ein Studium des Tele-
kommunkationsingenierwesens mit 
dem Schwerpunkt Telematik abge-
schlossen hatte. Zwischen dem WIK 
und der Telematik Engineering Group 

der Universität von Kantabrien, gelei-
tet von Herrn Prof. Dr.-Ing. Klaus 
Hackbarth, besteht eine langjährige 
Zusammenarbeit in der Entwicklung 
unterschiedlicher Kostenmodelle. So 
wurde Frau Silió bereits während ih-
res Studiums an die Kostenmodellie-
rung von Telekommunikationsnetzen 
herangeführt und schrieb ihre Ab-
schlussarbeit über Algorithmen für 

t-
 die sich 

zum Ziel gesetzt hatte, die Kosten für 
derartige Netze zu optimieren. Diese 
Algorithmen sind nun Bestandteil von 
Kostenmodellen des WIK. Frau Silió 
verstärkt die Abteilung Kostenmodelle 
im Bereich des Ingenieurwissens und 
der Softwareentwicklung für die Mo-
dellierung von Telekommunikations-
netzen und Infrastrukturen und ver-
bessert zur Zeit daneben auch ihre 
Deutschkenntnisse, um sich bei uns 
besser zurecht zu finden. 

Prämierung von WIK-
Mitarbeitern 
Das Colegio Oficial Ingenieros de Te-
lecomunicaciòn (COIT) und die Aso-
ciaciòn Española de Ingenieros de 
Telecomunicaciòn (AEIT) haben ca. 
30 Abschlussarbeiten von Absolven-
ten der Spanischen Universitäten des 
Jahres 2011 prämiert. Dabei ist das 
WIK mit seiner Abteilung Kostenmo-
delle gleich zweimal präsent!  

o-
e-

re neue Kollegin Jennifer Silío Mantil-

für das Design von Telekommunikati-

ausgezeichnet, deren Ergebnisse 
unmittelbar Eingang gefunden haben 
in die neuen Kostenmodelle des WIK. 
Die Arbeit wurde an der Universität 
von Kantabrien unter der Begleitung 
von Prof. Klaus Hackbarth erstellt.  

e-
schäftsmodelle in Vernetzten Umge-

 Sánchez 
García mit seiner Arbeit über ein 

- und Optimierungswerk-
zeug für mobile, hybride 2G/3G Zu-

war von März bis Mai als Praktikant 
im WIK tätig und setzt nun seine Ar-
beiten an der Universität in Madrid 
fort. Auch die Ergebnisse dieser Ar-
beit fanden Eingang in WIK Kosten-
modelle. Seine Arbeit entstand an der 
Universität von Alcala, Madrid unter 
Betreuung von Prof. José A. Portilla.  

Mit beiden Lehrstühlen verbindet das 
WIK eine langjährige Partnerschaft, 
die nun auch auf diese Weise Früchte 
getragen hat. Wir freuen uns mit den 
beiden Laureaten und auf die weitere 
Zusammenarbeit mit ihnen. 

WIK-Studie liefert Grundla-
gen für Konsultation des 
französischen Regulierers 
Die französische Regulierungsbe-
hörde (ARCEP, Autorité de régulation 
des communications électroniques et 
des postes) hat am 12. Juni 2012 ei-
ne öffentliche Konsultation zum The-
ma der immateriellen Vorteile, die 
dem Postunternehmen La Poste 
durch den Betrieb eines flächende-



 

18 Newsletter Nr. 87, Juni 2011  

ckenden Filialnetzes entsteht, gestar-
tet. Eine wichtige Informationsquelle 
für die Konsultation ist eine Studie, 
die WIK-Consult 2010 für ARCEP er-

classification and methodology for 
evaluating intangible benefits related 

 

La Poste ist durch den Staat ver-
pflichtet, diesen bei der Regionalent-
wicklung zu unterstützen mit der Fol-
ge, dass das Unternehmen landes-
weit rund 17,000 Postfilialen betreibt. 
In der Vergangenheit erhielt La Poste 
eine geldwerte Kompensation für die-
se Verpflichtung, in dem ihr bestimm-
te Steuerzahlungen erlassen wurden. 
Aufgrund einer geänderten Gesetzes-
lage ist der Regulierer seit letztem 
Jahr aufgefordert, die Nettokosten, 
die mit dieser Verpflichtung einherge-
hen, zu ermitteln. Ein zentrales Ele-
ment bei der Nettokostenbestimmung 
sind die immateriellen Vorteile, die 
sich aus einer Verpflichtung ergeben 
können. Wie der finanzielle Wert die-
ser Vorteile bestimmt werden sollte, 

l-
tationsverfahren. 

Road Show bei Finanz-
investoren in London 
Am 1. Juni stellten sich Dr. Karl-
Heinz Neumann und Dr. Ulrich 
Stumpf auf Einladung der HSBC-

mit Finanzinvestoren und Kapitalan-
lagegesellschaften. Gesprächspar-
tner bei den größten in London täti-
gen Finanzinvestoren waren Fonds-
manger und Telekom-Analysten. Die-

se Investoren halten zusammen ge-
nommen wesentliche Anteile an den 
europäischen TK- und Kabelunter-
nehmen. Gesprächsgegenstand wa-
ren die weiteren Perspektiven eines 
Beteiligungsengagements an TK-
Unternehmen, Strukturveränderun-
gen des Sektors durch M&A, Einfluss 
der Regulierung auf die Bewertung 
des Sektors und die Unternehmen 
durch die Investoren, Bereitschaft 
und Voraussetzungen für Glasfa-
serinvestitionen, strukturelle Separie-
rung. Besonderes Interesse der Fi-
nanzinvestoren bestand an den Ein-
schätzungen des WIK zur weiteren 
Entwicklung der Marktregulierung, 
insbesondere im Bereich der Vorleis-
tungspreise, zu neuen technologi-
schen Entwicklungen im Festnetz 
(Vectoring) und im Mobilfunk (LTE) 
sowie zu den Marktperspektiven von 
FTTH-Netzen. 

Alex Dieke hält Vortrag zu 
Post-Privatisierung beim 
Rutgers-Workshop in 
Washington DC 
Am Karfreitag, dem 6. April 2012, 
fand in Washington DC ein Workshop 

statt. Die Veranstaltung des CRRI 
Center for Research in Regulated In-
dustries an der Rutgers University 
(Newark, New Jersey) ist Teil der 

 

Im Mittelpunkt des Workshops stand 
die Zukunft des US Postal Service, 
der derzeit erhebliche finanzielle De-
fizite produziert, sowie die noch im 

kommenden Jahr geplanten Post-
rechtsnovelle in den USA. Unter den 
Rednern waren u.a. der Deputy 
Postmaster General des USPS, ein 
Kommissar der Regulierungsbehörde 
PRC und der Inspector General des 
USPS.  

WIK-Postexperte Alex Dieke hielt, als 
einziger Redner aus Übersee, einen 
Vortrag zu den europäische Erfah-
rungen mit der Privatisierung von 
Postunternehmen. Einige Fotos des 
Workshops wurden bei Twitter von 
@grayhairadvisor gepostet (Stichwort 
#CRRI).  

Der Vortrag steht auf unserer Home-
page www.wik.org zum Download zur 
Verfügung. 

Alex Dieke hält Vortrag zu 
Qualitäts- und Preisregulie-
rung bei Postkonferenz in 
Brighton 
Vom 30. Mai bis 2. Juni 2012 fand in 
Brighton, Großbritannien die zwan-
zigste "Conference on Postal and De-
livery Economics" statt. Die Konfe-
renzreihe wird vom CRRI Center for 
Research in Regulated Industries an 
der Rutgers University (Newark, New 
Jersey) ausgerichtet.  

WIK-Postexperte Alex Dieke disku-
tierte in seinem Vortrag, wie Quali-
tätsaspekte bei der Preisregulierung 
von Postdiensten berücksichtigt wer-
den sollten. 

Der Vortrag steht auf unserer Home-
page www.wik.org zum Download zur 
Verfügung. 

Veröffentlichungen des WIK
In der Reihe "Diskussionsbeiträge" erscheinen in loser Folge Aufsätze und Vorträge von Mitarbeitern des In-
stituts sowie ausgewählte Zwischen- und Abschlussberichte von durchgeführten Forschungsprojekten. Folgen-
de Diskussionsbeiträge sind neu erschienen und können als pdf-D
inkl. MwSt. bei uns bestellt werden.  

Nr. 367: Nicole Angenendt, Christine Müller, Marcus Stronzik  Elektromobilität in Europa: Ökonomi-
sche, rechtliche und regulatorische Behandlung von zu errichtender Infrastruktur im internationalen 
Vergleich (Juni 2012) 
Im Rahmen dieser Länderstudie sind 
die wesentlichen Entwicklungen im Be-
reich Elektromobilität in vier ausgewähl-
ten Ländern der Europäischen Union 
beleuchtet worden: Dänemark, die Nie-
derlande, Österreich sowie das Verei-
nigte Königreich. Betrachtungsschwer-
punkte waren regulatorische Aspekte im 
Zusammenhang mit dem Aufbau der 
Ladeinfrastruktur, Änderungsnotwen-
digkeiten im Bereich der rechtlichen 
Rahmensetzung sowie staatliche För-
dermaßnahmen zur Marktvorbereitung 
und Markteinführung. 

Alle vier Länder haben explizit das Ziel, 
eine international führende Rolle bei der 
Elektromobilität einzunehmen. Dabei 
sind die Ansätze zum Teil sehr unter-
schiedlich. So werden die Entwicklun-
gen in Dänemark, den Niederlanden 
und Österreich im wesentlichen durch 
die Stromnetzbetreiber und kommunale 
Träger vorangetrieben, während die 
Netzbetreiber in Großbritannien keine 
exponierte Stellung einnehmen. Neben 
kommunalen Institutionen sind die we-
sentlichen Triebfedern im Vereinigten 
Königreich vor allem Fahrzeughersteller 
und Anbieter von Ladeinfrastruktur (z.B. 
Elektromotive).  

In allen vier betrachteten Ländern wird 
gegenwärtig kein substanzieller Ände-
rungsbedarf hinsichtlich der rechtlichen 
und regulatorischen Rahmenbedingun-
gen gesehen. Mittelfristig werden zu-
dem keine größeren strukturellen Prob-
leme für die bestehenden Stromnetze 
erwartet. Es ist eine deutliche Tendenz 
erkennbar, den Betrieb der Ladeinfra-
struktur nicht zu regulieren.  

Neben einer umfangreichen Förderung 
von Forschungs- und Entwicklungspro-
jekten gewähren die Staaten in der Re-
gel auch substanzielle Anreize für den 
Kauf (Kaufprämie) und die Nutzung von 
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Elektrofahrzeugen (Steuerbefreiungen). 
Darüber hinaus kommen die Nutzer von 
Elektromobilen oft in den Genuss loka-
ler Fördermaßnahmen (z.B. Befreiung 
von Parkgebühren oder einer existie-
renden Citymaut).  

Obwohl alle vier Länder von einer Etab-
lierung der Elektromobilität weit entfernt 
sind, weisen die Niederlande einen ge-

wissen Vorsprung auf, der sich z.B. in 
der relativ hohen Anzahl existierender 
Elektrofahrzeuge manifestiert. Am unte-
ren Ende der Entwicklungsskala ist Dä-
nemark einzustufen, wo sich das Kon-
zept der Elektromobilität eher noch im 
Forschungsstadium befindet. Hier wird 
es interessant sein zu beobachten, in-
wiefern die privatwirtschaftliche Initiative 

von Better Place zu einer Prozessbe-
schleunigung führen wird. Eine solche 
Beschleunigung könnten auch die Ent-
wicklungen im Vereinigten Königreich 
erfahren, da der Aufbau der Infrastruk-
tur durch staatliche Förderungen inten-
siv vorangetrieben wird.  

Nr. 368: Alex Kalevi Dieke, Petra Junk, Sonja Thiele, Martin Zauner  Kostenstandards in der Ex-Post-
Preiskontrolle im Postmarkt (Juni 2012) 
Seit der vollständigen Öffnung des 
deutschen Briefmarktes zum 1. Januar 
2008 unterliegt ein Großteil der Produk-
te der Deutschen Post lediglich der Ex-
Post-Kontrolle. Seitdem ist ein zuneh-
mender Preiswettbewerb bei Ge-
schäftskundenprodukten zu verzeich-
nen. Die Überprüfung der Kostenorien-
tierung ist ein zentrales Element zur 
Beurteilung der Missbräuchlichkeit von 
Entgelten in der nachträglichen Entgelt-
kontrolle.  

Die Studie untersucht zunächst, welche 
Kostenstandards in der Ex-Post-
Missbrauchskontrolle im In- und Aus-
land angewendet werden. Anschließend 
erörtert sie konkrete Probleme bei der 
Bestimmung bzw. Überprüfung von 
Kosten im Postmarkt und identifiziert 
Lösungsmöglichkeiten. 

Das europäische wie auch das deut-
sche Wettbewerbsrecht bestimmen 
(zumindest explizit) keine Kostenstan-
dards. In der Rechtsprechung zur nach-
träglichen Missbrauchskontrolle werden 
Preise unterhalb der variablen Kosten 
(AVC) immer als missbräuchlich einge-
stuft; Preise unterhalb der durchschnitt-
lichen totalen Kosten (AC) werden nur 
dann als missbräuchlich eingestuft, 

wenn eine nachgewiesene Verdrän-
gungsabsicht besteht.. Bei einem Groß-
teil der untersuchten Fälle im Postsek-
tor wurden die langfristigen zusätzlichen 
Kosten der Leistungserstellung (LRAIC) 
als Kostenmaßstab verwendet. Im 
deutschen Postmarkt ist der bei der Ex-
Post-Kontrolle anzuwendende Kosten-
standard im Postgesetzes nicht eindeu-
tig geregelt. Die BNetzA hat in ver-
schiedenen Missbrauchsverfahren die 
sog. Kosten der effizienten Leistungs-
bereitstellung (KeL) aus der Ex-ante-
Regulierung als Kostenmaßstab ange-
wendet. Die KeL beruhen auf dem Kos-
tenmaßstab der LRAIC, ergänzt um ei-
nen Gemeinkosten- und Gewinnzu-
schlag. Es ist kein Grund ersichtlich, 
weshalb dieser Kostenstandard ge-
wechselt werden sollte. Um allerdings 
rechtsverbindliche Klarheit zu schaffen, 
sollten die KeL daher als Kostenstan-
dard auch für die Missbrauchsaufsicht 
im Postgesetz verankert werden. 

Unsere Untersuchung kommt im Zu-
sammenhang mit der Anwendung von 
Kostenstandards zu folgenden weiteren 
Empfehlungen für die Ex-Post-Kontrolle 
im Postmarkt:  

 Die Altlasten-Sonderbehandlung im 
Postgesetz (zumindest für Ex-Post-
Verfahren) sollte gestrichen werden: 
Die sog. Altlasten sollten in der Ex-
post-Kontrolle wie übrige Kosten 
verursachungsgerecht zugerechnet 
werden. Die bisherige Sonderbe-
handlung hat es der DPAG erlaubt, 
erhebliche Kostenbestandteile bei 
Kostennachweisen für die Ex-Post-
Kontrolle nicht zu berücksichtigen.  

 Die gesetzlich vorgeschriebene ge-
trennte Rechnungsführung sollte 
wirksam und transparent überprüft 
werden (jährliche Berichte über 
Kostenkonten sowie regelmäßige 
Prüfberichte an die BNetzA). 

 Gemeinkosten sollten weitestge-
hend Produkten zugerechnet wer-
den. Zurechnungsregeln sollten un-
ter Mitwirkung der BNetzA bestimmt 
werden. Dabei kann eine öffentliche 
Diskussion und mehr Transparenz 
über die Zuteilregeln helfen. 

 Die Rechte der BNetzA zur Anforde-
rung von Kosten- und Vertragsun-
terlagen sollten gestärkt werden. 

Nr. 369: Ulrich Stumpf, Stefano Lucidi  Regulatorische Ansätze zur Vermeidung wettbewerbswidriger 
Wirkungen von Triple-Play-Produkten (Juni 2012) 
Mit der weitgehenden Digitalisierung, 
zunehmenden Übertragungsbandbrei-
ten und der flächendeckenden Verfüg-
barkeit von Breitbandanschlüssen ha-
ben in den letzten Jahren Triple-Play-
Angebote weiter an Bedeutung gewon-
nen. Telekommunikationsanbieter und 
Kabelnetzbetreiber locken mit Paketan-
geboten bestehend aus einem Telefon-
anschluss, einem schnellen Internet-
Zugang und Fernsehen. Kabelnetzbe-
treiber sind durch Triple-Play-Bündel zu 
ernsthaften Konkurrenten von Tele-
kommunikationsunternehmen gewor-
den. Triple-Play-Angebote rücken daher 
verstärkt in den Fokus europäischer 
Regulierungsbehörden und werden bei 
zukünftigen Marktanalysen eine wichti-
ge Rolle spielen. Die vorliegende Studie 
beschäftigt sich mit zwei daraus er-
wachsenden Herausforderungen für die 
Telekommunikationsregulierung: i) Er-
fordert die zunehmende Verbreitung 
von Triple-Play-Produkten eine Anpas-
sung der regulatorischen Marktabgren-
zung? ii) Welche Wettbewerbsprobleme 
gehen von Triple-Play-Produkten aus 

und wie sollen Bündelprodukte regula-
torisch behandelt werden? 

Mit zunehmender Bedeutung von Trip-
le-Play-Angeboten stellt sich die Frage, 
ob eine eigenständige Marktabgren-
zung für Bündelangebote und damit 
einhergehend eine Anpassung der 
Marktanalysen gerechtfertigt ist, oder 
ob sich die relevanten Märkte nach wie 
vor auf einzelne Komponenten eines 
Bündels beziehen. Mit Hilfe des traditi-
onellen Instruments zur Bestimmung 
der Marktabgrenzung, dem sogenann-
ten Hypothetischen Monopolisten-Test 
(HM-Test), wird diese Frage auf Basis 
von Preisdaten aus Deutschland, den 
Niederlanden und Belgien näher unter-
sucht. Die Analyse konzentriert sich im 
Schwerpunkt auf den Preiswettbewerb 
zwischen Triple-Play-Produkten und 
Kombinationen aus Double-Play-
Angeboten und Einzeldiensten von un-
terschiedlichen Anbieten. Eine separate 
Marktabgrenzung für Triple-Play-
Produkte ist nicht gerechtfertigt, wenn 
Konsumenten bei einer hypothetischen 

Preiserhöhung des Triple-Play-Pro-
duktes diesen auseinanderpflücken und 
auf alternative Kombinationen auswei-
chen.  

Da Triple-Play-Angebote sowohl regu-
lierte Produkte (Telefon und Internet) 
als auch nicht regulierte Produkte (TV) 
enthalten, stellt sich die Frage, ob be-
stehende Regulierungsmaßnahmen 
ausreichen, um eventuelle Wettbe-
werbsprobleme zu behandeln. Wettbe-
werbswidrige Gefährdungen können 
hauptsächlich durch Marktmachtüber-
tragung aufgrund von Zugangsverwei-
gerung zu Vorleistungsprodukten oder 
Marktmachtübertragung durch Preis-
Kosten-Scheren bzw. Kampfpreisen 
entstehen. Die vorliegende Studie legt 
nahe, dass bestehende Regulierungs-
maßnahmen von Triple-Play-Produkten 
vorerst ausreichen sollten. Der Trend zu 
Triple-Play-Märkten muss allerdings 
aufmerksam beobachtet werden, um 
ggf. rechtzeitig das Regulierungs-
instrumentarium zu schärfen. 

 



 

20 Newsletter Nr. 87, Juni 2012  

Diskussionsbeiträge 
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markt, Juni 2011 
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Markt, Juni 2011 

Nr. 356: Kenneth R. Carter, Dieter Elixmann, J. Scott 
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latorische Aspekte von Kooperationen beim 
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serausbaus und sein Subventionsbedarf, Okto-
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und internationale Erfahrungen, November 
2011 

Nr. 361: Alex Kalevi Dieke, Petra Junk, Martin Zauner  
Qualitätsfaktoren in der Post-Entgeltregulie-
rung, November 2011 

Nr. 362: Gernot Müller  Die Bedeutung von Liberalisie-
rungs- und Regulierungsstrategien für die Ent-
wicklung des Eisenbahnpersonenfernverkehrs 
in Deutschland, Großbritannien und Schweden, 
Dezember 2011 

Nr. 363: Wolfgang Kiesewetter  Die Empfehlungspraxis 
der EU-Kommission im Lichte einer zunehmen-
den Differenzierung nationaler Besonderheiten 
in den Wettbewerbsbedingungen: Das Beispiel 
der Relevante-Märkte-Empfehlung, Dezember 
2011 

Nr. 364: Christine Müller, Andrea Schweinsberg  Vom 
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plattformbasierten Interaktion, Dezember 2011 

Nr. 365: Franz Büllingen, Annette Hillebrand, Peter 
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che und ihrer Migrationsstrategien auf dem 
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2012 
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